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Vorwort
Vorliegendes  Vademekum  soll  als  benutzerfreundlicher  Leitfaden  für  die  Nutzung  von
Haushaltslinie 04.03.03.03.  über  die  �Information,  Konsultation  und  Beteiligung  der
Unternehmensvertreter�  dienen.  Es  richtet  sich  an  a lle  Sozialpartner,  deren  Maßnahmen
zuschussgebunden sind und die ein Projekt im Rahmen dieser Haushaltslinie einreichen möchten.
In diesem Vademekum geht es hauptsächlich um die Pr ojektvorbereitungsphase und nur begrenzt
um Verwaltungs- und Durchführungsfragen von Projekt en.

Der  Erfolg  eines  Finanzhilfeantrags  hängt  neben  den  im  Rahmen  des  Projekts  behandelten
vorrangigen Zielen (das  natürlich mit  der Aufforder ung zur Einreichung von Vorschlägen im
Einklang stehen muss), in großem Maße von der eigen tlichen Projektbeschreibung, der Qualität
der  vorgelegten  Informationen  und sogar  von der  Gestaltung des  Antragsdokuments  und des
Anhangs  ab.  Es  gilt  also  in  vorliegender  Veröffentl ichung  sowohl  die  praktischen  und
administrativen  Aspekte,  die  mit  der  Einreichung  von  Vorschlägen  im  Rahmen  von
Haushaltslinie 04.03.03.03 einhergehen (wie die Nutzung des  �SAGA�-Formulars  für  Online-
Anträge  und  die  der  Akte  beizufügenden  Dokumente),  technische  Fragen  zur  Art  der
förderfähigen Maßnahmen und den Projektphasen sowie  den Finanzplan bzw. das Projektteam
selbst zu beleuchten. 

Im Hinblick darauf  werden mit  Hilfe  des vorliegenden  Vademekums zunächst  ganz  kurz der
Kontext, in dem die Zuschüsse zugesprochen werden, und der chronologische Hintergrund der
gemeinschaftlichen  Haushaltslinien  im  Bereich  des  sozialen  Dialogs  erfasst,  um  sich
anschließend  eingehender  mit  den  Zielen  von  Haushal tslinie 04.03.03.03.  zu  befassen.  Die
Verfasser liefern darüber hinaus eine Beschreibung des Projekts �Infopoint�, in dem die stetige
Weiterverfolgung der  Nutzung und Entwicklung dieser  Haushaltslinie sichergestellt  wird.  Ein
Kapitel

A) Wird dem System für das Online-Antragsformular �SW IM-SAGA� gewidmet. 

Anschließend  werden  in  dem  Vademekum  ausführlich  un d  strukturiert  in  jeweils  vier
Abschnitten die wichtigsten Aspekte des Projektaufbaus erörtert, d. h.:

B) Ressourcen: In diesem Abschnitt werden die Bedeutung der Rolle der Organisation, die
das Projekt fördert, die einzelnen Partner sowie da s mit der Umsetzung des Projekts beauftragte
Team unterstrichen.

C) Inhalt: Der Inhalt bildet den Kern eines Projekts. Er umfasst eine Beschreibung der Art
der durchgeführten Maßnahmen, der einzelnen Projekt phasen, der Projektziele, der Begünstigen
und der erwarteten Ergebnisse.

D) Finanzplan: Der  Finanzplan  ist  insofern  ausschlaggebend,  als  dass  er  die  für  die
Umsetzung des Projekts erforderlichen finanziellen Mittel bestimmt und somit eine Bewertung
der Machbarkeit und eine Gegenüberstellung von Kost en und Nutzen ermöglicht. Der Finanzplan
ist  in  genauer  Anlehnung  an  den  Projektinhalt  zu  erstellen,  wobei  die  einzelnen  von  der
Kommission vorgegebenen Finanzvorschriften zu berüc ksichtigen sind. 

E) Anhänge: Die Anhänge ergänzen jegliche Antragsakte, da sie s ämtliche praktischen und
administrativen Informationen enthalten, die für di e Bewertung des Projekts notwendig sind und
ohne die ein Antrag als nicht förderfähig eingestuf t wird.

Folglich dient vorliegendes Vademekum als praktisches Leseinstrument, das zum Verständnis der
technischen, administrativen und finanziellen Vorschriften beiträgt, die im Falle von im Rahmen
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von Haushaltslinie 04.03.03.03. zugesprochenen Zuschüssen von der Europäischen Kommission
auferlegt werden. 

Claudio Stanzani
 SDA Direktor
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Die SDA und die Autoren des vorliegenden Vademekums

Im Rahmen des Projekts �Infopoint� (das im Folgende n ausführlicher erläutert wird) führt die
Agentur für soziale Entwicklung � SDA-asbl ( www.sda-asbl.org) Aufgaben mit dem Ziel durch,
den Sozialpartnern in allen Phasen der Projektumsetzung, insbesondere aber beim Aufbau der im
Rahmen von Haushaltslinie 04.03.03.03. eingereichten Vorschläge betreuend und beratend zur
Seite zu stehen.

Vorliegendes Vademekum dient folglich als ein Dokument, das aus den Erfahrungen entstanden
ist,  die  das  Sachverständigenteam des  Projekts  �Inf opoint�  im Laufe  der  im Rahmen dieser
Haushaltslinie anfallenden Arbeiten gesammelt  hat.  Die Mitglieder  dieses Teams sind Marina
Monaco, Alexandre Martin und Christian Weis unter der Leitung von Claudio Stanzani, Direktor
der  SDA-asbl.  Unser  Dank  gilt  Michel  Mortelette,  Projektleiter  beim  Europäischen
Gewerkschaftsbund,  der  durch  seinen  Beitrag  zum Kapitel  über  die  drei  Haushaltslinien  des
sozialen Dialogs an der Ausarbeitung des vorliegenden Vademekums mitgewirkt hat. 

Durch  ihre  Beiträge  bei  der  Gestaltung  der  Projekte  erkannten  die  Sachverständigen  die
Schwierigkeiten, denen die verschiedensten Antragsteller im Rahmen dieser Finanzhilfeanträge
ausgesetzt  sind. Die Sachverständigen hatten also d ie Gelegenheit,  Kommentare,  Zweifel  und
sonstige  Fragen  der  Antragsteller  zusammenzutragen  und  dies  sowohl  in  Bezug  auf  die
eigentliche Erfassung des Konzepts und die inhaltliche Aufstellung des Projekts als auch auf das
Zusammenstellen der für das Einreichen eines Finanz hilfeantrags unabdingbaren administrativen
Elemente. 

Die  Autoren  haben  in  vorliegendem  Vademekum  verschiedene  Facetten  beim  Aufbau  eines
Projekts beleuchtet  und bei  jeder  einzelnen Stufe hervorgehoben,  was Vorschrift  ist  und was
nicht, wobei versucht wurde, bestimmte Aspekte dieser Übung näher zu beleuchten, die bislang
für zahlreiche potenzielle Antragsteller noch zu vi ele Unklarheiten aufwiesen. 

Als solches kann und muss vorliegendes Vademekum im Lichte praktischer Fragen, die sich im
Laufe der Zeit stellen werden, weiterentwickelt werden. Sie sind herzlich dazu eingeladen, ihre
Erfahrungen, Kommentare und Anmerkungen mit den Sachverständigen des Projekts �Infopoint�
zu teilen (sda-asbl@etuc.org) und somit einen persönlichen Beitrag zur stetigen  Verbesserung der
Vorschriften der Kommission bei der Verwaltung dieser Haushaltslinie zu leisten.



Einleitung

1. Was ist eine Finanzhilfe? 

Gemäß  dem im Jahre 2006 von der  Europäischen  Kommis sion1 veröffentlichten  Leitfaden  ist
eine Finanzhilfe ein direkter finanzieller Beitrag aus dem gemeinschaftlichen Haushalt, der zur
Finanzierung  zweier  unterschiedlicher  Arten  von  Maß nahmen  dient.  Zum  einen  gibt  es
gemeinschaftliche  Zuschüsse,  die  zur  Finanzierung  d er  Funktionsweise  einer  Organisation
dienen, die ein Ziel von allgemeinem europäischen I nteresse oder ein Ziel, das in den politischen
Rahmen  der  Europäischen  Union  fällt,  verfolgt  (das  ist  beispielsweise  der  Fall  für  die
gemeinschaftliche  Finanzierung  des  Europäischen  Gew erkschaftsinstituts  für  Forschung,
Schulung,  Sicherheit  und  Gesundheitsschutz  �  ETUI-R EHS).  Zum  anderen  finden  wir
Maßnahmen zur Förderung der Umsetzung eines Ziels v or, die sich in den Rahmen einer Politik
der  Europäischen  Union  einfügen  (dies  gilt  für  Fina nzierungen,  die  im  Rahmen  von
Haushaltslinie 04.03.03.03. stattfinden, die Gegenstand des vorliegenden Vademekums bildet). 

Finanzhilfen sind somit �nicht kommerzielle direkte  Zahlungen der Europäischen Kommission
zur Förderung eines politischen Ziels der EU�. 

Es ist wichtig, die Finanzhilfe von einem Beschaffungsvertrag zu unterscheiden. Diesbezüglich
können folgende Kriterien berücksichtigt werden:

• Der Spielraum bei der inhaltlichen Ausarbeitung des Angebots. Eine Finanzhilfe dient
dem  Zweck,  den  der  potenziell  Begünstigte  (der  �Ant ragsteller/Bewerber�)  der
gemeinschaftlichen, Auftrag gebenden Verwaltung vorgelegt hat und der in den gewohnten
Rahmen seiner Aktivitäten fällt. Bei einem Beschaff ungsvertrag hingegen ist es die Auftrag
gebende Verwaltung, die die Bedingungen für das Pro jekt stellt, das sie durchführen möchte. 

• Die Eigentumsrechte  an den Ergebnissen.  Der  Begünstigte  einer  Finanzhilfe  ist  für  die
Umsetzung der Maßnahme verantwortlich und erhält da s Eigentumsrecht an den Ergebnissen.
Bei einem Beschaffungsvertrag ist es jedoch die Auftrag gebende Verwaltung (in diesem Fall
die  Kommission),  die  Eigentümerin  der  Projektergebn isse  ist  und  die  die
Projektdurchführung genauestens kontrolliert.

• Die  Mitfinanzierung.  Eine  Finanzhilfe  bildet  im  Allgemeinen  Gegenstand  einer
Kofinanzierung  seitens  des  Begünstigten,  während  de r  Vertragspartner  bei  einem
Beschaffungsvertrag hingegen das Projekt normalerweise nicht mitfinanziert.

• Der  Betrag.  Die  Finanzhilfe  wird  in  Prozent  und  mit  einem  Höchs tbetrag  der  für  die
Maßnahme  förderfähigen  Kosten  angegeben,  die  dem  Be günstigten  entstehen.  Die
Gesamtsumme eines Beschaffungsvertrages hingegen entspricht einem Festpreis, der mit den
Geschäftsregeln übereinstimmt.

• Die Art der Maßnahme .  Ein Zuschuss kann nur für eine nicht kommerzielle  Maßnahme
überwiesen werden. Auf gar keinen Fall darf er eine n Gewinn erzeugen. Die Begünstigten
einer Finanzhilfe sind im Allgemeinen nicht Gewerbebetreibende.  Die Tatsache,  dass eine

1 EuropeAid,  �Guide pratique des  procØdures  contractuelles  dans  le  cadre des actions  extØrieures"  (Praktischer
Leitfaden  für  vertragliche  Verfahren  im  Rahmen  exte rner  Maßnahmen),  2006
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/tender/practical_guide_august2006/index_fr.htm 



Einrichtung keinen Erwerbszweck verfolgt, reicht nicht aus, um anzugeben, dass der mit ihr
zu  schließende  Vertrag  als  Finanzhilfe  dient,  da  di ese  Einrichtungen  durchaus  auch
Ausschreibungen  durchführen  können.  Außerdem  muss  d ie  Maßnahme  selbst  nicht
kommerzieller Art sein.

Finanzhilfen  werden  (außer  in  beschränkten  Fällen  v on  begrenzten  Aufforderungen  zur
Einreichung von Vorschlägen) nach Veröffentlichung einer Aufforderung zur Einreichung von
Vorschlägen zugesprochen. Diese Aufforderungen vari ieren je nach gemeinschaftlicher, Auftrag
gebender  Verwaltung;  es  handelt  sich  dabei  um  wesentliche  Dokumente,  die  jeglicher
Antragsteller aufmerksam lesen muss, bevor er einen Antrag stellt. Aus den Leitfäden gehen der
allgemeine Gegenstand der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen, die Regeln in Bezug
auf die Förderfähigkeit der Bewerber und Partner, d ie Art der Maßnahmen und die förderfähigen
Kosten sowie die Bewertungskriterien hervor. Darübe r hinaus enthalten sie Anweisungen über
die Art und Weise, wie das Antragsformular auszufül len ist, welche Anhänge beizufügen und
welche Verfahren bei der Einreichung eines Antrags einzuhalten sind. Außerdem enthalten sie
Informationen  über  das  anschließende  Bewertungsverf ahren  sowie  über  die
Vertragsbedingungen, die für den auserwählten Antra gsteller gelten werden. Die Aufforderung
zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen von Haush altslinie 04.03.03.03. für das Jahr 2008
ist unter folgender Adresse einsehbar: 

http://ec.europa.eu/employment_social/calls/2008/vp_2008_003/call_de.pdf 

Damit  das  Verfahren  zu  den  Aufforderungen  zur  Einreichung  von  Vorschlägen  und  deren
Funktionsweise  für  Sie  besser  nachvollziehbar  wird,  erhalten  Sie  in  den  nachstehenden
Abschnitten eine Übersicht der Merkmale der Aufford erungen zur Einreichung von Vorschlägen
des sozialen Dialogs sowie Detailangaben zu den Zielen der Aufforderung zur Einreichung von
Vorschlägen 04.03.03.03., die Gegenstand des vorlie genden Vademekums bilden.

2. Die drei Haushaltslinien des sozialen Dialogs 

Die von der  Europäischen Kommission im Rahmen der  H aushaltslinien des  sozialen Dialogs
überwiesenen Finanzhilfen sind Teil der Ausgaben de r Generaldirektion Beschäftigung, soziale
Angelegenheiten  und  Gleichbehandlung.  Sie  bilden  ein  flexibles  Instrument,  dass  die
Gemeinschaft  auf  ihre  eigenen  Ziele  in  den  Bereichen  anpassen  kann,  die  durch  die
gemeinschaftliche  Politik  in  Sachen  sozialer  Dialog,  Arbeitsbeziehungen,  Maßnahmen  zu
Gunsten von Arbeitnehmerorganisationen und Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung der
Unternehmensvertreter abgedeckt werden. Die Gemeinschaft ist ebenfalls von dem Engagement
und der aktiven Beteiligung der europäischen und na tionalen Sozialpartner abhängig,  was die
Umsetzung dieser Ziele und deren Ziele im Bereich des sozialen Dialogs generell anbelangt.

Die drei Haushaltslinien des sozialen Dialogs bilden jedes Jahr Gegenstand eines Vorschlags der
Europäischen Kommission und werden im Anschluss dar an vom Europäischen Parlament und
dem Ministerrat  verabschiedet. Die finanzielle Ausstattung und der Inhalt  der Aufforderungen
zur Einreichung von Vorschlägen werden somit jährli ch festgelegt und können ggf. von Jahr zu
Jahr ˜nderungen unterliegen. 

Diese  Haushaltslinien  dienen  als  Instrument  für  den  europäischen  sozialen  Dialog  und  die
Arbeitsbeziehungen, wobei der  Dialog als Treibkraft  des europäischen Sozialmodells  gilt  und



darüber hinaus im EU-Vertrag verankert ist.  In den Maßnahmen sind die grenzübergreifenden
Aspekte zu berücksichtigen.

Die  europäischen  Arbeitnehmer-  und  Arbeitgeberorgan isationen  pflegen  innerhalb  des
europäischen sozialen Dialogs Arbeitsbeziehungen. D ie Sozialpartner haben zunächst innerhalb
der  europäischen  Ausschüsse  und  Beratungsorgane  zus ammengearbeitet.  1985  rief  Jacques
Delors dann offiziell in Val Duchesse den europäisc hen sozialen Dialog mit zwei Parteien aus, in
dem  die  europäischen  Arbeitgeber-  und  Arbeitnehmero rganisationen  vereint  wurden.  1991
unterzeichneten  die  Europäischen  Sozialpartner  eine  Vereinbarung  über  die  europäischen
Tarifverhandlungen.  Mit  dem  Maastrichter  Vertrag  wurde  diese  Vereinbarung  insofern
berücksichtigt,  als  dass  das  Recht  der  europäischen  Sozialpartner  auf  Aushandlung  von
verbindlichen europäischen Rahmenabkommen anerkannt  wurde, die entweder im europäischen
Recht  in  Form  einer  Richtlinie  formalisiert  oder  aber  �autonom von  den  Sozialpartnern  auf
europäischer und nationaler Ebene umgesetzt werden. �

Seit 1985 wurden in 32 Industrie-  und Dienstleistungssektoren Ausschüsse für den sektoralen
Sozialdialog  eingerichtet.  Die  europäischen  Sozialp artner  haben  über  40  gemeinsame,
sektorübergreifende Texte sowie 300 Sektortexte ver abschiedet.

Haushaltslinie 04.03.03.01. �Arbeitsbeziehungen und  Sozialer Dialog�

Diese Haushaltslinie dient zur Finanzierung von Maß nahmen zur Förderung der Entwicklung des
sozialen Dialogs auf zwischenberuflicher und sektoraler Ebene im Rahmen von Artikeln 138 und
139 des EG-Vertrages. Bei den Antragstellern kann es sich sowohl um Arbeitgeber- als auch um
Arbeitnehmerorganisationen auf europäischer, nation aler und regionaler Ebene handeln, wobei
im Allgemeinen gemeinsame Projekte Vorrang erhalten. 

Diese Haushaltslinie umfasst zwei Unterprogramme:

Ι) Das  erste  Unterprogramm heißt:  � Förderung des  sozialen Dialogs  auf  europäischer
Ebene�.

Dabei geht es um die Finanzierung von Anhörungen, S itzungen, Verhandlungen und jeglichen
sonstigen Maßnahmen, die auf die Verwirklichung der  Ziele und die Förderung der Maßnahmen
ausgerichtet sind, die in der Mitteilung der Europä ischen Kommission über den �Europäischen
sozialen Dialog, Determinante für Modernisierung un d Wandel� und in der Mitteilung über die
�Partnerschaft  für  den Wandel in einem erweiterten Europa �  Verbesserung des  Beitrags des
europäischen sozialen Dialogs� beschrieben werden. 

Die  im Rahmen dieses  Unterprogramms finanzierten  Maßnahmen beziehen  sich alle  auf  den
sozialen Dialog, d. h.:

• Maßnahmen zur Vorbereitung des europäischen Soziald ialogs,

• Vorbereitung  der  Verhandlungen,  die  Verhandlungen  selbst  und  die  Umsetzung  der
ausgehandelten Vereinbarungen,

• Umsetzung des Arbeitsprogramms der europäischen Soz ialpartner,



• Monitoring  und  Follow-up  der  im  Rahmen  des  sozialen  Dialogs  durchgeführten
Maßnahmen,

• Maßnahmen  zur  Stärkung  des  sozialen  Dialogs  in  den  neuen  Mitgliedstaaten  und  den
Kandidatenländern,

• Maßnahmen  zur  Umsetzung  der  europäischen  Beschäftig ungsstrategie  (EBS)  sowie
Überwachung und Beurteilung ihrer Auswirkungen auf die Arbeitsmärkte.

ΙΙ) Das zweite Unterprogramm heißt: � Verbesserung des Kenntnisstands im Bereich der
Arbeitsbeziehungen�.

Ziel dieses Unterprogramms ist die Verbesserung und Entwicklung der Kenntnisse im Bereich
der  Arbeitsbeziehungen  (insbesondere  auf  europäisch er  Ebene  und  im  Hinblick  auf
Vergleichsmöglichkeiten),  die  Förderung  des  Austaus chs  von Informationen  und Erfahrungen
zwischen  den  Akteuren,  die  sich  aktiv  in  die  Arbeitsbeziehungen  einbringen  (Unternehmen,
Arbeitnehmer,  staatliche  Stellen  und  Forschungseinrichtungen),  um  die  Entwicklung  der
Arbeitsbeziehungen in Europa zu fördern. 

Folgende Maßnahmen können finanziert werden:

� allgemeine Konferenzen und Seminare zum Thema Arbeitsbeziehungen (einschließlich
vorbereitender Studien);

� Maßnahmen  in  Verbindung  mit  der  Entwicklung  des  eur opäischen  Sozialrechts
(Umsetzung von Richtlinien, Überlegungen zur Zukunf t der Arbeit usw.);

� Initiativen  zur  verstärkten  Erhebung  und  Auswertung  von  Informationen  über  die
nationalen Systeme der Arbeitsbeziehungen und über die Entwicklung auf europäischer
Ebene (Akteure, Institutionen, Entwicklungen usw.);

� Initiativen zur Verbreitung von Informationen über wirksame Verfahren im Bereich der
Arbeitsbeziehungen  (einschließlich  erfolgreicher  Fo rmen  der  Beteiligung  der
Arbeitnehmer);

� Initiativen  im  Zusammenhang  mit  der  Erstellung  oder  Nutzung  des  Berichts
�Arbeitsbeziehungen in Europa� der Europäischen Kommission;

� Rundtischgespräche, Erfahrungsaustausch und Vernetz ung von Akteuren und/oder

Experten.

Alle Maßnahmen im Rahmen dieser Haushaltslinie ziel en darauf ab die Teilnahme von Akteuren
aus den neuen Mitgliedsstaaten und von Frauen zu fö rdern. Ebenso müssen die aus Mitteln dieser
Haushaltslinie geförderten Maßnahmen für Behinderte  zugänglich sein. 

Die Fördermittel für diese Haushaltslinie beträgt f ür 2008  � 12.7800.000.

Eine Liste mit allen Projekte im Jahr 2005 diese Haushaltslinie können auf folgender Internetseite
der GD Beschäftigung und Soziales abgerufen werden:
http://ec.europa.eu/employment_social/calls/results/2006/vp_2006  _002_en.pdf   



2.2. Haushaltslinie 04.03.03.02. �Bildungs- und Info rmationsmaßnahmen zu Gunsten 
der Arbeitnehmerorganisationen�

Im  Rahmen dieser  Haushaltslinie  sollen  Maßnahmen  zu r  Umsetzung von gemeinschaftlichen
Aktionen  für  die  soziale  Dimension  des  Marktes,  ein schließlich  unter  anderem  Fragen  der
Gleichbehandlung  von  Männern  und  Frauen  und  der  Wäh rungsunion  gefördert  werden.  Die
finanzierten Maßnahmen sind ausschließlich Sonderpr ojekten in den Bereichen  Schulung und
Information gewidmet.  Lediglich die  Arbeitnehmerorganisationen auf  europäischer,  nationaler
und  regionaler  Ebene,  die  ihren  Sitz  innerhalb  der  Europäischen  Union  haben,  können  als
Antragsteller auftreten. 

Mindestens  zwei  Drittel  der  im  Rahmen  dieser  Haushaltslinie  verfügbaren  Kredite  dienen
Maßnahmen,  die  von  europäischen  interprofessionelle n  und  sektoralen  Organisationen
eingereicht werden.

In einem Teil dieser finanzierten Maßnahmen müssen Vertreter der Arbeitnehmerorganisationen
in den Kandidatenländern beteiligt sein und zudem g rößtenteils Frauen zukommen. Nicht zuletzt
ist  der  Zugang  von  Menschen  mit  Behinderungen  zu  im  Rahmen  dieser  Haushaltslinie
finanzierten Projekten zu gewährleisten.

Der für diese Haushaltslinie für das Jahr 2008 vera bschiedete Betrag beläuft sich auf � 3.600.000.

Eine Liste der 2008 im Rahmen von Haushaltslinie finanzierten Projekte ist auf der Webseite der
GD Beschäftigung und soziale Angelegenheiten verfüg bar: 

http://ec.europa.eu/employment_social/calls/results/2008/vp_2008_002_en.pdf 

2.3. Haushaltslinie 04.03.03.03. �Information, Konsu ltation und Beteiligung der
Unternehmensvertreter�

2.3.1. Ziele

Wie in der Einleitung bereits angeführt handelt es sich bei den Haushaltsmitteln, auf die sich
vorliegendes  Vademekum bezieht,  um Haushaltslinie 04.03.03.03.  �Information,  Konsultation
und Beteiligung der Unternehmensvertreter�. Hauptzi el der Haushaltslinie ist die �Stärkung der
grenzübergreifenden  Zusammenarbeit  zwischen  Arbeitn ehmer-  und  Arbeitgebervertretern  in
Sachen Information, Konsultation und Mitbestimmung in Unternehmen, die in mehr als einem
Mitgliedstaat tätig sind�, so wie dies auch gesonde rt in der Aufforderung zur Einreichung von
Vorschlägen angeführt ist. 

Aus diesem Hauptziel ergeben sich ganz eindeutig drei Schlüsselelemente:

a). Zunächst  einmal  sind  die  Zielgruppe  �die  Arbeitn ehmer-  und  Arbeitgebervertreter
innerhalb der Unternehmen�, was bedeutet, dass dies e Aufforderung zur Einreichung von
Vorschlägen hauptsächlich jeweils an Gewerkschaften , Europäische Betriebsräte (EBR),
Arbeitgeberorganisationen  und  an  gemeinschaftsweit  operierende  Unternehmen  und
Unternehmensgruppen gerichtet ist. 

b) Ziel  dieser  Haushaltslinie  ist  die  Aufrechterhaltung  der  europäischen  Gesetzgebung in
Sachen Information und Konsultation der Unternehmensvertreter.  In  der  Haushaltslinie



wird auf folgende Richtlinien verwiesen:

� Richtlinien 94/45/EG und 97/74/EG über die Europäis chen Betriebsräte (EBR),

� Richtlinie 2001/86/EG über die Beteiligung der  Arbe itnehmer in der Europäischen
Aktiengesellschaft (SE),

� Richtlinie 2003/72/EG über die Europäische Genossen schaft,

� Rahmenrichtlinie 2002/14/EG über die Unterrichtung und Anhörung

� Artikel  16  der  Richtlinie  2005/56/EG  zu  Kapitalgesellschaften,  die  aus
grenzüberschreitenden Verschmelzungen hervorgegange nen sind.

c) Ein  weiteres  und  abschließend  zu  berücksichtigend es  Schlüsselelement  ist  die
grenzüberschreitende Dimension. Bei dem allgemeinen  Ziel handelt es sich um Projekte
europäischer Dimension, was bedeutet, dass so viele  Partner und Teilnehmer wie möglich
aus den europäischen Ländern beteiligt werden müsse n. 

Dieses Hauptziel lässt sich in mehrere, genau defin ierte Prioritäten unterteilen: 

Ein Projektbewerber  kann eine oder mehrere dieser  Prioritäten auswählen.  Wir vermitteln im
Folgenden  eine  Übersicht  dieser  �Unterziele�  und  ih rer  Bedeutung  und  erläutern  sie  anhand
einiger  praktischer  Beispiele,  aus  denen  die  Art  und  Weise  hervorgeht,  wie  sie  in  den
Projektvorschlag eingebunden werden können. Diese H aushaltslinie  finanziert  nur zwei Arten
von  Projekten:  grenzüberschreitende  Kooperationspro jekte  und  Informations-  und
Beobachtungsstellen. 

Grenzüberschreitende Kooperationsprojekte müssen au f folgende Ziele Bezug nehmen:

� Förderung  von  Maßnahmen  zur  Vorbereitung  der  Einri chtung  von  Informations-,
Konsultations- und Beteiligungsstrukturen im Kontext der Europäischen Gesellschaft und
der  Europäischen  Genossenschaft  sowie  der  aus  grenz überschreitenden
Verschmelzungen hervorgegangenen Kapitalgesellschaften im Sinne des Artikels 16 der
Richtlinie 2005/56/EG;

� Förderung  der  Einrichtung  neuer  europäischer  Betri ebsräte  und  Verbesserung
grenzübergreifender  Informations-  und  Konsultations prozesse  in  gemeinschaftsweit
operierenden Unternehmen und Unternehmensgruppen;

Diese Ziele sind insbesondere auf die Einrichtung von Unterrichtungs- und Anhörungsinstanzen
in europaweit grenzüberschreitend tätigen Unternehm en ausgerichtet. 

Besondere  Aufmerksamkeit  gilt  den  Euro-Betriebsräte n;  die  Bildung  neuer  Gremien  ist  ein
ausdrückliches Ziel der Haushaltslinie. Des Weitere n kann die Schaffung anderer Beteiligungs-
und  Mitbestimmungsformen  gefördert  werden,  soweit  s ie  die  Richtlinien  zur  Information,
Konsultation  und  Mitbestimmungsgremien  in  Europäisc hen  Aktiengesellschaften  (SE)  und
Europäischen  Genossenschaften  (ECS)  betreffen.  Eine  andere  Zielgruppe  sind
Arbeitnehmervertreter,  die  in  Kapitalgesellschaften  involviert  sind,  die  aus
grenzüberschreitenden Verschmelzungen hervorgegange nen sind.

Mögliche  Projekte  im  Rahmen  dieser  vorrangigen  Ziel e  betreffen  zum  Beispiel
Arbeitnehmervertreter  und  Geschäftsführungen  von  ge meinschaftsweit  operierenden



Unternehmen  (und  Unternehmensgruppen),  die  die  Einrichtung  von  Interessenvertretungen
diskutieren  wollen.  Ein  weiteres  Beispiel  ist,  dass  den  Arbeitnehmervertretern  mittels  dieser
Projekte die Möglichkeit eingeräumt werden könnte, zum ersten Mal zusammenzukommen und
über die Einrichtung eines Organs zur Unterrichtung  und Anhörung mit Sachverständigen aus
den  Gewerkschafts-  und/oder  Arbeitgeberorganisationen  oder  aber  mit  Organisationen  bzw.
Vertretern  von Unternehmen zu sprechen,  in denen  es  bereits  Organe  zur  Unterrichtung und
Anhörung gibt. 

� Förderung des Austauschs von Informationen und bew ährten Verfahren im Hinblick auf
die  Schaffung  günstiger  Voraussetzungen  für  die  Ein richtung  von  Informations-,
Konsultations- und Beteiligungsstrukturen in Unternehmen in Übereinstimmung mit der
Richtlinie 2002/14/EG;

Dieses  Ziel  erlaubt  Unterrichtungs-  und  Anhörungsgr emien  in  Unternehmen  (national  oder
grenzüberschreitend)  dies  Haushaltslinie  zu  nutzen,  die  nicht  unter  die  oben  genannten
Richtlinien  zu  SE,  ECS und  EBRs  fallen,  um ihre  Funktionsweisen  zu  verbessern  oder  die
Schaffung von Strukturen zu fördern, die in der Ric htlinie 2002/14/EG vorgesehen sind.

Es wird hervorgehoben, dass nationale Informations- und Konsultationsgremien wie Betriebsräte,
die nur auf nationaler oder betrieblicher Ebene operieren (oder solche Gremien in Unternehmen,
die  in  mehreren  Ländern  tätig  sind  aber  keine  Berec htigung  haben  ein  europäisches
Unterrichtungs-  und Anhörungsgremien  zu gründen)  in  diesem Ziel  mit  eingeschlossen  sind.
Dennoch,  Projekte  mit  nationale  Unterrichtungs-  und  Anhörungsgremien  müssen  in  einen
europäischen  Kontext  gesetzt  werden,  z.B.  durch  Aus tausch  guter  Praktiken  zwischen
Betriebsräten aus verschiedenen Ländern. 

Ein weiteres mögliches Ziel eines Projekts wäre die  Schaffung von Kontakten und den Austausch
von  Informationen  zwischen  Betriebsräten  und  europä ischen  Unterrichtungs-  und
Anhörungsgremien  eines  Unternehmens.  In  vielen  Fäll en  tauschen  diese  Gremien  nur  sehr
mangelhaft Informationen über ihren Aktivitäten aus . Oft wissen die nationalen Gremien nicht
was in einem Europäischen Betriebsrat stattfindet. 

� Förderung  transnationaler  Maßnahmen  im  Bereich  Unt errichtung,  Anhörung  und
Beteiligung  der  Arbeitnehmer,  unter  Beteiligung  von  Vertretern  der  neuen
Mitgliedstaaten und der Beitrittskandidatenländer;

Obwohl zahlreiche Unternehmen aus Westeuropa in den neuen Mitgliedstaaten ansässig sind,
reicht die Einbindung der Arbeitnehmer aus Mittel- und Osteuropa in die Unterrichtungs- und
Anhörungsgremien auf europäischer Ebene nicht sehr weit (insbesondere aus Mittel-Osteuropa).
Mit diesem Ziel der Haushaltslinie wird die Verbesserung der Beteiligung der Arbeitnehmer aus
den neuen Mitgliedstaaten an derartigen Organisationen beabsichtigt. Daher ist die Einbeziehung
von  Arbeitnehmer-  und  Arbeitgeberorganisationen  aus  diesen  Ländern  als  Partner  oder/und
Arbeitnehmer-  und  Arbeitgebervertreter  als  Zielgruppe  (Teilnehmer)  in  die  Projekt  für  die
Kommission sehr wichtig. 

� Förderung  von  Maßnahmen,  die  die  Sozialpartner  in  die  Lage versetzen  sollen,  ihre



Rechte  und  Pflichten  im  Hinblick  auf  Information,  Konsultation  und  Beteiligung  in
gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen auszuübe n, insbesondere im Rahmen der
Europäischen Betriebsräte;

Dieses  vorrangige  Ziel  fördert  Maßnahmen,  die  eine  Stärkung  der  Beteiligung  von
Gewerkschaften  innerhalb  der  Arbeitnehmervertretungsgremien  zur  Unterrichtung  und
Anhörung,  also  insbesondere  EBRs,  betreffen.  Die  Ro lle  der  Sozialpartner  innerhalb  dieser
Interessenvertretungsorgane  wird zwar derzeit noch nicht von der EBR Richtlinie geregelt, sie ist
jedoch  erheblich,  insbesondere  hinsichtlich  eines  Angebots  zur  Unterstützung  für
Arbeitnehmervertreter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

� Förderung von Maßnahmen, mit denen die auf Unterne hmensebene tätigen Akteure mit
den transnationalen Betriebsvereinbarungen vertraut gemacht und ihre Zusammenarbeit
im Gemeinschaftsrahmen gestärkt werden sollen.

Es  ist  zwar  richtig,  dass  es  noch  keinen  rechtlichen  Rahmen  für  die  Verhandlung  von
grenzüberschreitenden Betriebsvereinbarungen auf eu ropäischer Ebene gibt. Jedoch beweist die
hohe  Anzahl  der  Rahmenvereinbarungen,  Sozialchartern  und  anderen  grenzüberschreitenden
Unternehmenskonventionen,  die  von  den  europäischen  Sozialpartnern  mit  den
Geschäftsführungen transnationaler Unternehmen (oft  innerhalb der EBR Gremien) unterzeichnet
wurden,  dass  diese  Vereinbarungen  eine  nicht  zu  vernachlässigende  Realität  sind.  Dieses
vorrangige Ziel soll daher die tätigen Akteure vert raut machen und unterstützt die Verbreitung
interessanter  Verhandlungserfahrungen,  die  zur  Unterschrift  von  europäischen
grenzüberschreitenden Vereinbarungen geführt haben.

Was nicht möglich ist und was Sie wissen sollten:

Die Ziele dieser Haushaltslinie sind generell von tarifpolitischen Themen und dem Thema des
europäischen sozialen Dialogs zu unterscheiden. Obw ohl sich die Trennung dieser Themen als
keineswegs einfach erweist, sollten Sie sich an das Hauptziel der �Information, Konsultation und
Beteiligung der Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter in Unternehmen� halten. Darüber hinaus
werden Projekte nicht finanziert,  wenn sie lediglich auf die Förderung der Leistungsfähigkeit
und  Funktionsweise  der  Organisationen  der  Sozialpartnerschaft  ausgerichtet  sind,  ohne  die
Kompetenzen im Bereich Unterrichtung und Anhörung v erbessern zu wollen.

� Informations- und Beobachtungsstellen

Der Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen VP/2008/ 003 sieht unter dieser Budgetlinie auch
die Bildung von Informations- und Beobachtungsstellen vor, um die Vorbereitung, Durchführung
und Überwachung von grenzüberschreitenden Kooperati onsprojekten zu unterstützen.  Darüber
hinaus gibt es einen Bedarf an Kontrollen, Analysen und Bewertungen der im Rahmen dieser
grenzüberschreitenden  Unterrichtungs-  und  Anhörungs organen  gesammelten  Erfahrungen.
Grundbedingung  für  die  Beantragung von  Fonds  für  di eses  Projekt  ist,  dass  es  sich  bei  den
Bewerbern  um  europäische  Einrichtungen  handelt,  die  die  Arbeitnehmer  oder  Arbeitgeber



vertreten. 

2.3.2 Wer verwaltet die Haushaltslinie bei der Kommission? 

Haushaltslinie 04.03.03.03.  wird  vom Referat  �Arbei tsrecht  und  Arbeitsorganisation�  bei  der
Generaldirektion �Beschäftigung, soziale Angelegenh eiten und Gleichbehandlung� (GD EMPL)
der Europäischen Kommission verwaltet. 

Dieses  Referat  (http://ec.europa.eu/employment_social/labour_law/index_de.htm)  ist  für  die
Umsetzung gemeinschaftlicher Maßnahmen im Bereich A rbeitsrecht und folglich auch für die
Information, Konsultation und Beteiligung der Unternehmensvertreter zuständig.   

Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im  Rahmen von Haushaltslinie 04.03.03.03.
wird  jährlich  veröffentlicht  und  befindet  sich  auf  der  Internetseite  zur  Finanzierung  des
Sozialdialogs  (ebenfalls  dort  verfügbar  ist  eine Li ste der Finanzhilfen,  die  im Rahmen dieser
Haushaltslinie zugesprochen wurden)

http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/grants_de.htm 

sowie auf der Internetseite der GD Beschäftigung un d Soziales, wo noch weitere Aufrufe zur
Einreichung von Projekten aufgeführt sind:

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_de.cfm 

Es  besteht  die  Möglichkeit  sich  bei  Fragen  zu  diese r  Haushaltslinie  an  die  Kommission  zu
wenden. Bitte beachten Sie, dass jegliche Korrespondenz schriftlich zu erfolgen hat.  

E-Mail-Adresse: empl-04-03-03-03@ec.europa.eu 

Postanschrift:

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen

VP/2008/003
Haushaltslinie 04 03 03 03
Europäische Kommission � GD EMPL/F.2
Rue de GenŁve 1
J37 4/21 - 1049 Brüssel
Fax: +32 (0)2 / 299 08 90 

Bei technischen Informationen zu Haushaltslinie 04.03.03.03. wenden Sie sich bitte unabhängig
davon,  ob  sie  mit  dem  Aufbau  oder  der  Verwaltung  Ihres  Projekts  zu  tun  haben,  an  die
Sachverständigen des Projekts �Infopoint� ( sda-asbl@etuc.org  )  . Der �Infopoint� wird explizit als
offizielle Beratungsstelle von der Europäischen Kom mission erwähnt, um Projektförderer in der
Vorbereitung  von  transnationalen  Kooperationsprojekten  im  Bereich  der  Information,
Konsultation und Beteiligung der Unternehmensvertreter, kostenlos zu unterstützen: 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/tenders_de.cfm?id=985 



2.3.3 Projekt �Infopoint� 

Die vom Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) beauft ragte SDA führt ein Jahresprojekt mit
dem  Titel  �Infopoint�  durch,  ein  Projekt,  das  von  d er  Europäischen  Kommission  über
Haushaltslinie 04.03.03.03.  finanziert  wird.  Das Projekt,  das  in  der  Vergangenheit  vom EGB
selbst verwaltet wurde, wird seit 2004 von der SDA weitergeführt. 

Das Projekt �Infopoint 2007-08� ( http://www.sda-asbl.org) richtet sich an alle Antragsteller, die
mit ihren Projekten zu Finanzhilfen im Rahmen von Haushaltslinie 04.03.03.03. berechtigt sind
(Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter), wobei die Aufgabe die Gewährleistung der Nutzung
und des Ausbaus von Haushaltslinie 04.03.03.03. ist,  so wie sie vom Europäischen Parlament
verabschiedet und von der GD Beschäftigung, soziale  Angelegenheiten und Gleichbehandlung
(GD EMPL)  der  Kommission  umgesetzt  wurde.  Die  von  dem  leitenden  Team  des  Projekts
�Infopoint� durchgeführten Arbeiten sind auf zwei H auptachsen ausgerichtet: Die erste zielt auf
die Betreuung der Sozialpartner während aller Phase n der Projektumsetzung zur Einführung von
Haushaltslinie  04.03.03.03.  ab (Programmierung,  Identifizierung,  Anweisungen,  Finanzierung,
Umsetzung  und  Bewertung),  und  die  zweite  umfasst  das  Zusammentragen,  Analysieren  und
Verbreiten  von  Informationen  über  die  Rechte  auf  Un terrichtung  und  Anhörung  der
Arbeitnehmer  in  europäischen  Unternehmen,  was  letzt endlich  die  Funktionsweise  der  EBR
betrifft.

Die erste Ausrichtung der Maßnahmen bezweckt vor al lem:

• die Unterrichtung der im Rahmen der  Haushaltslinie förderfähigen Antragsteller  über  den
Inhalt der Haushaltslinie (d. h. die Geschäftsleitu ngen von Unternehmen und/oder Konzernen,
Euro-Betriebsräte,  nationale  und  europäische  Gewerk schaftsverbände,  nationale  und
europäische Gewerkschaftsbünde und Arbeitgeberorgan isationen), 

• die Bereitstellung von Informationen über Haushalts linie 04.03.03.03. und deren Prioritäten
zu Gunsten der Antragsteller (so z. B. das �Vademek um� über die Umsetzung eines Projekts
im Rahmen von Haushaltslinie 04.03.03.03.),

• die Untersuchung der Projekte und die Unterstützung  der Bewerber beim Aufbau der Projekte
sowie  beim  Zusammentragen  aller  für  die  Einreichung  erforderlichen  administrativen
Elemente,

• die �Validierung� der Anträge (Inhalt,  Formulare, F inanzpläne, Anhänge, Dokumente über
die  Untervergabe  usw.)  auf  der  Grundlage  der  in  der  Aufforderung  zur  Einreichung von
Vorschlägen vorgegebenen Kriterien,

• die inhaltliche und verwaltungstechnische Unterstüt zung der Antragsteller bei der Umsetzung
ihrer Maßnahmen, aber auch deren Fähigkeit, über di e durchgeführten Maßnahmen Bericht
zu erstatten (d. h. das Verfassen des Berichts und der Endabrechnungen).

Ziel der zweiten Ausrichtung der Maßnahmen ist:

• das  weitere  regelmäßige  Zusammentragen  von  Vereinba rungen  über  die  Umsetzung  der
Euro-Betriebsräte (EBR) und die Aktualisierung von Datenbanken über �EBR-Abkommen�
der SDA-Infopoint (http://www.sda-asbl.org/DbInfo/Ricerca.asp?Lingua=1),



• die  Bereitstellung  des  Inhalts  der  Datenbank  auf  der  Internetseite  der  SDA  sowie  aller
ausgehend von diesen Daten angefertigten qualitativen und quantitativen Analysen ,

• die Durchführung einer Untersuchung der Praktiken b ei der Gründung und Funktionsweise
der EBR.

• Web-basierte Veröffentlichung des newsletter �PaRL� , ein Kommunikationsinstrument zum
Thema Unterrichtungs-, Anhörungs- und Beteiligunsre chte.  

2.3.4. Aufbau eines Projekts im Rahmen von Haushaltslinie 04.03.03.03.

Die  Entscheidung,  ein  europäisches  Projekt  im  Rahme n  von  Haushaltslinie 04.03.03.03.
aufzubauen, setzt für jeden Antragsteller ein stark es und dauerhaftes Engagement voraus, das auf
einer  straffen  Arbeitsmethode  zu  beruhen  hat.  Gleichzeitig  erfordert  die  Vorbereitung  des
vorzulegenden  Projekts  die  Kenntnis  und  Einhaltung spezifischer  Regeln.  Wie bereits  in  der
Einleitung  des  vorliegenden  Vademekums  hervorgehoben  ist  diese  Veröffentlichung  an  alle
förderfähigen Antragsteller gerichtet, die in der P raxis meist die Sozialpartner sind. Und genau
hier  erweist  sich  der  Diskurs  auch  schon  als  schwieriger,  denn  im  Allgemeinen  zählen  die
Vorbereitung und Einreichung von Projekten weder zu den Hauptaufgaben der Organisationen
der  Sozialpartner  noch  der  Euro-Betriebsräte.  Die  V orbereitung  eines  Angebots  erfordert
umfassende organisatorische Bemühungen, Personal,  Z eit und die entsprechende Kenntnis der
Regeln, mit denen Gewerkschafter bzw. Personalleiter eher nicht vertraut sind. Im Großen und
Ganzen  kann  man  sagen,  dass  die  Einreichung  eines  Projekts  im  Rahmen  von
Haushaltslinie 04.03.03.03 ungefähr einen Monat in Anspruch nimmt. Während dieses Zeitraums
wird  intensivst  gearbeitet:  Der  Antragsteller  muss  Partner  finden,  eine  ausführliche
Projektbeschreibung verfassen und diese mit den Partnern teilen, den Finanzplan erstellen, die
finanziellen Vereinbarungen mit den Partnern formalisieren, alle administrativen Dokumente für
die Antragstellung zusammentragen, das Projekt in das EDV-System SAGA der Europäischen
Kommission  eingeben,�  Im  zweiten  Teil  des  vorliegen den  Vademekums  werden  sämtliche
Arbeitsschritte  bei  der  Ausarbeitung  beschrieben,  wobei  auch  praktische  Beispiele  angeführt
werden, die während der unterstützenden Arbeiten be im Aufbau der Projekte festgestellt wurden,
die im Rahmen des Projekts �Infopoint� von der SDA angeboten werden. 



A) Das SWIM-SAGA System

1. Registrierung 

Zur Standardisierung der Antworten einer Organisation auf Aufforderungen zur Einreichung von
Vorschlägen und zur Verbesserung der Bearbeitungsfr isten der Finanzhilfeanträge hat die GD
Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Gleichbe handlung (GD EMPL) das  elektronische
Formular SWIM-SAGA entwickelt, das unter folgender Adresse verfügbar ist:

https://webgate.cec.eu.int/swim/displayLogin.do?lang=de     

Die unter dieser Adresse angezeigte Seite ist folgende:

Die  Erklärungen  und  Informationen,  die  Sie  in  vorli egendem  Vademekum  zu  dem  Online-
Formular  SWIM-SAGA  finden,  sind  Auszüge  aus  einem  v on  der  Abteilung
Informationstechnologie der GD EMPL2 erstellten Benutzerhandbuch. Eine .pdf-Fassung dieses
Handbuchs erhalten Sie, indem Sie auf den Link  � Hilfe zu SWIM� klicken. Die Besonderheit
des vorliegenden Vademekums ist, dass wir die Informationen aus dem Handbuch der GD EMPL
ausschließlich  auf  die  Nutzung  des  mit  der  Aufforde rung  zur  Einreichung  von
Vorschlägen VP/2006/003  der  Haushaltslinie 04.03.03 .03.  zusammenhängenden  Formulars
angepasst haben.

Der  Nutzer  kann seine  Suche  nach Dokumenten  oder  Texten zu verschiedenen  europäischen
Fragen  und  Themen  über  den  Link  � Suche  auf  Europa�  erweitern,  die  auf  der  Homepage

2 Europäische  Kommission,  � SWIM  -  SAGA  Web  Input  Mo dule,  Formulaire  Ølectronique  de  demande  de
Subventions,  Manuel  d’utilisation  -  SWIM  -  SAGA  Web  Input  Module,  Elektronisches  Formular  für
Finanzhilfeanträge, Gebrauchsanleitung�, Version 2. 04.11

 https://webgate.cec.eu.int/swim/displayWelcome.do?lang=de 



Europa (offizielle Internetseite der Europäischen U nion) veröffentlicht wurden. Über den Link
� Erklärung zum Schutz personenbezogener Daten �  erhält der Nutzer Zugang zu dem Text mit
den Erläuterungen zu dem Zweck,  zu dem die GD EMPL die im Kontext von SWIM-SAGA
zusammengetragenen  Daten nutzt,  und wie die  vertrauliche  Behandlung dieser  Informationen
gewährleistet wird.

Zur Einreichung eines Finanzhilfeantrags sind folgende Reiter zu beachten:

� Ansprechpartner�

Es handelt  sich um den Namen eines  Verantwortlichen bzw. die E-Mail-Adresse des  für  die
Veröffentlichung der Aufforderung zur Einreichung v on Vorschlägen zuständigen Referats.

� Neuer Finanzhilfeantrag�

Klicken Sie auf den Menüpunkt � Neuer Finanzhilfeantrag� , um einen neuen Finanzhilfeantrag
zu stellen und eine neue Akte anzulegen. Wählen Sie  zunächst die Nummer der Aufforderung zur
Einreichung von Vorschlägen, so wie sie im Amtsblat t angeführt ist: VP/JAHR/003 (die Nummer
ist aus der Liste der Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen auszuwählen),  und geben
Sie anschließend Ihre E-Mail-Adresse an. Klicken Si e anschließend auf � Zeitraum für Ihren
Antrag auswählen �.

Am Bildschirm erscheint das Fenster � Aktenzeichen und Kennwort�:



In einer Meldung werden die Erstellung Ihrer Akte, deren Nummer und das Kennwort bestätigt.
Das Aktenzeichen und das Kennwort  sind für  das spät ere Einloggen innerhalb des genannten
Zeitraums erforderlich. Drucken Sie diese Seite bitte aus und bewahren Sie sie gut auf, da sie
Ihnen für das spätere Einloggen dient.

Aktivieren Sie bitte das entsprechende Feld, um zu bestätigen, dass Sie die Informationen über
Ihre Akte zur Kenntnis genommen und ausgedruckt haben. Klicken Sie anschließend auf � View/
Edit the grant application � Finanzhilfeantrag anze igen/bearbeiten� ,  um eine Verbindung
herzustellen.

� Leeres .pdf-Formular anzeigen �

Sie können entweder die Referenzen einer nicht abge schlossenen Aufforderung zur Einreichung
von  Vorschlägen  (VP/JAHR/XXX)  unter  �Nummer  der  Auf forderung  zur  Einreichung  von
Vorschlägen� einsehen  oder  aber  im  Bereich  einer  ab geschlossenen  Aufforderung  zur
Einreichung von Vorschlägen  �Geschlossene Aufforder ung zur Einreichung von Vorschlägen�
(abgeschlossen)  aufrufen.  Klicken  Sie  anschließend  auf  � Leeres  .pdf-Formular  für  diese
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen anzeig en�;  Sie erhalten Zugang zu einem
leeren  .pdf-Formular  sowie  zu  sämtlichen  Fragen  die ser  Aufforderung  zur  Einreichung  von
Vorschlägen.  Drucken  Sie  das  Formular  anschließend  aus  oder  speichern  Sie  es  auf  Ihrer
Festplatte. Beachten Sie, dass ein .pdf-Formular elektronisch nicht abänderbar ist.



� Login�

Geben  Sie  die  Nummer  Ihrer  Akte  und  Ihr  Kennwort ein,  um  Ihren  Finanzhilfeantrag
aufzurufen. Achten Sie bei dem Kennwort auf Groß- u nd Kleinschreibung.

Falls  Sie  noch  kein  Aktenzeichen  beantragt  haben,  klicken  Sie  im  Hauptmenü  auf  � Neuer
Finanzhilfeantrag�, und folgen Sie den Anweisungen. 

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen oder verloren haben, klicken Sie auf �Kennwort vergessen?� ,
und geben Sie anschließend Ihr Aktenzeichen ein. Be stätigen Sie mit OK.



Ihnen wir ein neues Kennwort an Ihre E-Mail-Adresse gesandt. Am Bildschirm wird folgende
Bestätigungsmitteilung angezeigt:

Verwenden Sie dieses neue Kennwort, um bei der näch sten Verbindung auf Ihre Akte zugreifen
zu können.

2. Dateneingabe

Bevor wir uns damit befassen, wie das Formular SWIM-SAGA zur Eingabe von Projekten im
Rahmen von Haushaltslinie 04.03.03.03. genutzt wird, beachten Sie bitte folgende Tipps:

• Speichern Sie Ihre Arbeiten regelmäßig, um jegliche m Datenverlust vorzubeugen. Klicken
Sie  nach  der  Eingabe  der  Daten  unter  einem  bestimmten  Titel  auf  die  Schaltfläche
�SAUVEGARDER - SPEICHERN� unten rechts im Fenster z um Speichern Ihrer Daten.
Wenn  Sie  auf  �SAUVEGARDER  -  SPEICHERN�  klicken,  ble ibt  dasselbe  Fenster
geöffnet.  Wenn Sie auf  �Save and go to  next/  previous page �  Speichern und  zur
nächsten/vorherigen Seite gehen � klicken, wechseln Sie zur nächsten/vorherigen Sei te. 

• Wenn Sie mindestens eine Stunde lang keine ˜nderung en an Ihrem Dokument vornehmen,
geht das System SWIM-SAGA davon aus, dass Sie Ihr Fenster geschlossen haben, und Sie
gelten automatisch als abgemeldet, wobei die aktuellsten Daten die zuletzt gespeicherten
sind.

• Verwenden  Sie  niemals  die  herkömmlichen  Navigations möglichkeiten  Ihres  Browsers
Internet  Explorer  (� Zurück �  oder � Weiter�  in der Symbolleiste),  da Sie ansonsten die
Verbindung zu SWIM-SAGA unterbrechen und alle vorher in Ihrer Akte eingegebenen
Daten verlieren.

• Teilen Sie Ihr Kennwort bitte nicht Ihren Partnern mit, da jeweils immer nur eine Person
zur Eingabe von Daten und zum Abändern des Formular s SWIM-SAGA berechtigt



ist,  und  diese  Person  sind  Sie.  Zu  mehreren  Personen  gleichzeitig  an  einem gleichen
Formular zu arbeiten ist nicht möglich, da dies ein  zu hohes Risiko für den Verlust der
zuletzt gespeicherten Daten darstellt.

• Vermeiden  Sie,  Textteile  aus  einem  anderen  Word-Dokument  auszuschneiden  und
einzufügen. Dieser Vorgang kann beim Speichern der Daten zu Fehlern führen. Beachten
Sie  die  maximal  zulässige  Anzahl  Zeichen  in  den  aus zufüllenden  Feldern.  Die
entsprechenden Informationen werden am Bildschirm angezeigt (Beispiel: 2000 Zeichen).

Nach Eingabe Ihres Aktenzeichens und Ihres Kennwortes erhalten Sie Zugang zu dem Online-
Formular SWIM-SAGA. Folgendes Fenster wird angezeigt:

In diesem Eingabefenster finden Sie folgende Informationen:

• die Rufnummer.

• Ihr Aktenzeichen.

• das Erstelldatum Ihrer Akte.

• den  Status Ihrer  Akte  �In  edition  (not  valid)  �  In  Bearbeitung  (nicht  gül tig)�,  was
bedeutet, dass Ihre Akte noch zu vervollständigen i st oder aber Fehler enthält.

• den Link  �See validation errors  �  Validierungsfehler  anzeige n�  in  der  Mitte  oben am
Bildschirm,  über  den  Sie  falsche  oder  fehlende  Date n  anzeigen  lassen  können,  die  eine
Validierung Ihrer Akte verhindern.

• Über das � Menu - Kontextmenü� erhalten Sie direkten Zugriff auf d ie anderen Titel oder
Seiten des elektronischen Formulars. Es reicht, wenn Sie die Maus über das Kontextmenü
führen und anschließend auf die angezeigten Links k licken. Sie werden automatisch zu der
ausgewählten Seite weitergeleitet.

Jede elektronische Akte besteht aus 4 Titeln. Jeder Titel umfasst einen oder mehrere Abschnitte.
Die Titel werden im �Menü� angezeigt und sind wie f olgt zusammengesetzt:



TITEL Unterkapitel Inhalt

Titel 1 A. Allgemeine
Informationen

Dieser Titel umfasst 4 Abschnitte zum Zusammentragen sämtlicher
Daten  des  Antragstellers  einer  Finanzhilfe  und  ausführliche
Informationen über in der Vergangenheit bereits erh altene Zuschüsse
sowie  weitere  ausstehende  Finanzhilfeanträge  (unter  Angabe  der
Generaldirektion, des Vertrags, des Jahres, des Titels, des Betrages).

Titel 2 B. Partner     

In  diesem  Abschnitt  wird  lediglich  eine  oder  mehrere  Personen
aufgeführt,  die  auf  der  Seite  der  Partner  verantwor tlich  für  das
Projekt  ist.  Im  Partnerschaftsschreiben  muss  eine  genaue
Beschreibung des Partnerschaftsverhältnisses gegebe n werden:  wie
die  Partnerschaft  organisiert,  was  wird  der  Partner  zum  Projekt
beitragen,  was  ist  die  Rolle  des  Partners,  warum  ist  der  Partner
wichtig für das Projekt, etc.

Titel 3
C. Beschreibung
und/oder Erläuterungen
zum Projekt     

In  diesem  Abschnitt  geht  es  um  das  Zusammentragen  von
projektbezogenen  Informationen  (Titel,  Zusammenfassung,
Beschreibung der Maßnahmen, Dauer usw.).

Titel 4 D. und E Anhänge 

In diesem Abschnitt  werden sämtliche Dokumente gesa mmelt,  die
mit Ihrem Antrag einzureichen sind. Der Abschnitt enthält Links zu
den  herunterladbaren  Anhängen  und  Links  zu  den  Seit en  der
Europa-Website,  auf  der verbindliche .pdf-Dokumente  gespeichert
sind.  Die  Antragsteller  müssen  diese  speichern,  im  Papierformat
ausfüllen und ordnungsgemäß datiert, unterzeichnet und gestempelt
mit  den  restlichen  erforderlichen  Dokumenten  auf  dem  Postweg
versenden. 

Titel 5 F. Finanzplan Dieser  Abschnitt  enthält  die  finanziellen  Details  d es  Projekts
(Kosten und Einnahmen)

3. Dokumente herunterladen und als �D.-Anhänge� hinz ufügen

Gehen Sie für sämtliche auszufüllenden und elektron isch zurückzusendenden Dokumente oder
Anhänge wie folgt vor:

• Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche.

• Laden Sie das Dokument (den Anhang) herunter. Bitte haben Sie einen Moment Geduld, da
die �Download-Funktion� (Herunterladen) ein paar Se kunden in Anspruch nimmt, bevor das
Dialogfenster  am  Bildschirm  angezeigt  wird.  In  Wirklichkeit  beginnt  die  �Download-
Funktion�,  sobald  der  Nutzer  wie  nachstehend  erläut ert  auf  die  Schaltfläche  �Speichern�
geklickt hat:



• Speichern Sie das Dokument auf Ihrer Festplatte und füllen Sie es aus.

• Suchen Sie das Dokument (Funktion � Upload - Hochladen� ), indem Sie auf die Schaltfläche
� Browse� (Durchsuchen) klicken.  Wählen Sie das als Anhang anzuhängende Dokument von
Ihrer  Festplatte  aus,  und  bestätigen  Sie  anschließe nd;  am  Bildschirm  wird  eine  bereits
gespeicherte Datei angezeigt.

a.) Ohne Dokumentenanhang:

b.) Mit Dokumentenanhang � budget.fr.xls�:

� Falls Sie den falschen Anhang gewählt haben, können  Sie ihn ersetzen, indem Sie die
vorherige Auswahl löschen. Sie können auf die dritt e Schaltfläche klicken, die wie folgt
am Bildschirm angezeigt wird:

� Speichern�  Sie,  und starten  Sie das  Verfahren  zum Hochladen  eines  Dokumentes  über  die
Schaltfläche �Browse� (Durchsuchen) erneut.

4. Einreichen eines Finanzhilfeantrags 



Nach Eingabe  aller Pflichtangaben  stellen Sie fest,  dass der  Status der Akte auf  �In edition
(valid)  �  In  Bearbeitung (gültig)�  wechselt.  Die Schaltfläche  �Submit  -  Senden�  wird am
Bildschirm  angezeigt,  und  die  Verknüpfung  �See  validation  errors  �  Validierungsfehler
anzeigen� wird ausgeblendet. Ihre Akte ist nun vers andbereit:

Nach Ausfüllen der Akte, lautet der Status der Akte  �In eddition  (valid) � In Bearbeitung (gül-
tig)� . Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche im  Hauptmenü, um den Vorgang � Submit
this grant application � Finanzhilfeantrag senden�  auszulösen:

Anschließend stellen Sie fest, dass der �Statut du dossier - Status der Akte�  auf � Soumis - Ge-
sendet� gewechselt ist:

5. Löschen eines Finanzhilfeantrags

Solange  Sie  Ihren  Finanzhilfeantrag  nicht  gesendet  haben,  können  Sie  gegebenenfalls  über
�Supprimer la demande de subvention � Finanzhilfean trag löschen� den Finanzhilfeantrag,  den
Sie erstellt haben, löschen, indem Sie auf die ents prechende Schaltfläche klicken:



Dazu ist ein Bestätigungsfenster vorgesehen:

6. Erzeugen einer druckbaren Fassung (PDF):

Für  die  Funktion  Ihrer  Akte  � GØnØrer  une  version  imprimable  (PDF)  �  Eine  druckbare
Fassung erzeugen (PDF)� können Sie auf oben genannten Link klicken. Sie k önnen zu jedem
Zeitpunkt vor und nach dem Versand Ihres Antrags eine druckbare Fassung Ihrer Akte erzeugen,
über die Sie dann den Inhalt Ihres Formulars, so wi e Sie es ausgefüllt haben, einsehen können.
Vor dem eigentlichen elektronischen Versand Ihrer Akte steht auf dem Formular der Vermerk
� DRAFT- ENTWURF�.  Dieser Vermerk ist in der .pdf-Fassung nach dem Versand Ihrer Akte
nicht weiter angeführt.

7. Unterzeichnen der druckbaren Fassung (PDF)

Vergessen Sie nicht, dass Sie nach dem elektronischen Versand Ihrer Akte diese auch ausdrucken
(PDF),  datieren,  unterzeichnen  und  im  Papierformat  auf  dem  Postweg  mit  den  restlichen
Unterlagen der Antragsakte an die im Leitfaden für Bewerber im Rahmen einer Aufforderung zur
Einreichung von Vorschlägen genannte Adresse senden  müssen. Diese endgültige Fassung ist
nicht mehr mit dem Vermerk � DRAFT- ENTWURF� versehen, so dass sie nach dem Versand auf
dem elektronischen Wege nicht mehr abgeändert werde n kann.

8. Logout



Klicken  Sie  auf  die  Schaltfläche  � Logout�  (Ausloggen),  um  Ihre  Verbindung  abzubrechen.
Achten Sie darauf, die zuvor in Ihrer Akte eingegebenen Daten zu speichern. 

Wenn Sie die Anwendung SWIM-SAGA schließen, ohne da s �Logout� durchzuführen, erscheint
bei der nächsten Herstellung einer Verbindung zu Ih rer Akte oben stehende Mitteilung:

Sie müssen lediglich auf � Continue - Weiter� klicken. Falls Sie Ihre Daten am Ende der letzten
Sitzung gespeichert haben, finden Sie die Akte so vor, wie Sie sie beim letzten Mal geschlossen
haben.



B) Ressourcen 

In  diesem  Kapitel  erhalten  Sie  Informationen  über  d ie  sowohl  menschlichen  als  auch
organisatorischen Ressourcen, die für das Einreiche n (und die anschließende Verwaltung) eines
Projekts  im Rahmen von  Haushaltslinie  04.03.03.03.  erforderlich  sind.  Die  auszuarbeitenden
Kategorien lauten: Antrag stellende Einrichtung, Partner, Projektteam.

1. Antrag stellende Einrichtung

1.1. Förderfähigkeit

In  der  Aufforderung  zur  Einreichung  von  Vorschlägen  im  Rahmen  von
Haushaltslinie 04.03.03.03.  für  das  Jahr 2008  sind  besondere  Bedingungen  bezüglich  der
Förderfähigkeit  der  Antragsteller  in  Abhängigkeit  d es  vorrangigen  Ziels  des  einzureichenden
Projekts festgelegt. 

Was Projekte anbelangt, deren Hauptziel die grenzüb ergreifende Zusammenarbeit ist, so sind die
förderfähigen Antragsteller die Arbeitnehmer- oder Arbeitgebervertreter, deren Gesellschaftssitz
in einem der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Un ion liegt. Andere Organisationen können
förderfähige  Antragsteller  sein,  wenn  sie  der  Kateg orie  von  beauftragten  Antragstellern
angehören.

Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen en thält besondere Hinweise zu diesen drei
Kategorien von Antragstellern: 

a) Als � Arbeitnehmervertreter� gelten darin: 

• Betriebsräte 3 oder  ähnliche  Gremien,  die  die  allgemeine  Vertretu ng  der
Arbeitnehmer sicherstellen,

• regionale,  nationale,  europäische,  sektorale  oder  s ektorübergreifende
Gewerkschaftsorganisationen.

b) Als Arbeitgeber gelten:

• Unternehmensführer,

• Arbeitgeberorganisationen  auf  regionaler,  nationaler,  europäischer,  sektoraler  bzw.
intersektoraler Ebene.

c) Beauftragte Institution/Organisation

Abweichend  von  der  Regel,  die  besagt,  dass  lediglich  Vertreter  der  Arbeitnehmer  und
Arbeitgeber sein können, erklärt der Aufruf von die sem Jahr zur Einreichung von Projekten, dass
auch gewerbliche Unternehmen und Fachorganisationen Antragsteller sein können. 

Die  oben  genannten  Fachgremien  und  gewerblichen  Unternehmen  werden  nur  dann  als

3 EBR verzeichnen häufig Schwierigkeiten bei der Ei nreichung von Projekten, da sie nicht über die im R ahmen der
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen erford erlichen finanziellen Mittel verfügen (d. h. als EB R haben sie
kein  eigenes  Bankkonto).  Um  derartige  Hemmnisse  zu  vermeiden,  wird  dem  EBR  geraten,  entweder  eine
Gewerkschaftsorganisation bzw. (im Falle von Gemeinschaftsprojekten) das Unternehmen mit der Einreichung des
Projekts zu beauftragen. 



förderfähig  in  Betracht  gezogen,  wenn  sie  ausdrückl ich  von  einer  oder  mehreren  Parteien
beauftragt  werden,  sie  ordnungsgemäß  konstituierte  juristische  Personen  sind  und  wenn  ein
entsprechendes Auftragsschreiben vorliegt.

Mit Fachorganisationen sind u.a. Schulungs- und Forschungseinrichtungen ohne Erwerbszweck
gemeint. Sie können ebenfalls einen Finanzierungsan trag im Rahmen der Haushaltslinie stellen,
vorausgesetzt,  sie  haben dazu die ausdrückliche  Bef ugnis  von einer  oder  mehreren  der  oben
genannten  Parteien  erhalten  und  sie  sind  ordnungsgemäß  konstituierte  und  eingetragene
juristische Personen4. 

Gewerbliche  Unternehmen können  nur  förderfähige  Antragsteller  sein,  wenn  s ie  im
Projektantrag beweisen können, dass das unmittelbar e Ziel  der Maßnahme nicht gewerblichen
Zwecken und schon gar nicht dem Erwerbszweck dient.

Der  Aufforderung  zur  Einreichung  von  Vorschlägen  si nd  ebenfalls  Hinweise  über  die
Antragsteller  zu  entnehmen,  die  nicht  im Rahmen dieser  Haushaltslinie  förderfähig  sind.  So
dürfen  zunächst  einmal  natürliche  Personen  keine  An tragsteller  für  ein  Projekt  sein.  Die
Nichtförderfähigkeit betrifft auch Bewerbungen, die  über Agenturen oder Handelsgesellschaften
eingereicht werden. 

Zur Information steht eine Liste der Antragsteller auf der Internetseite der GD Beschäftigung und
soziale Angelegenheiten unter folgender Adresse zur Verfügung, die 2007 einen Finanzzuschuss
im Rahmen von Haushaltslinie 04.03.03.03. erhalten haben: 

http://ec.europa.eu/employment_social/calls/results/2007/vp_2007_003_en.pdf 

1.2. Rolle des Antragstellers

Die Entscheidung, ein grenzübergreifendes Projekt i m Rahmen von Haushaltslinie 04.03.03.03.
einzureichen,  geht  mit  einer  ganzen  Reihe von Verantwortlichkeiten  für  die Antrag stellende
Einrichtung einher. Zunächst einmal sei darauf hing ewiesen, dass die Arbeiten des Antragstellers
lange  vor  Veröffentlichung  der  eigentlichen  Aufford erung  zur  Einreichung  von  Vorschlägen
beginnen,  wenn  das  politische  Bedürfnis  zur  Durchfü hrung  einer  Sondermaßnahme  und  die
Notwendigkeit  zur  Ausarbeitung  einer  Strategie  entstehen.  Die  Antrag  stellende  Einrichtung
verpflichtet sich somit während der Gesamtdauer des  Projekts, die von dessen Aufbau, über die
eigentliche  Antragstellung  und  anschließende  Umsetz ung  bis  hin  zur  Verabschiedung  der
Ergebnisse  und  schließlich  der  Bewertung  reicht.  Di e  Rolle  des  Antragstellers  entsteht  auf
operativer Ebene, da er für die Vertretung des Antr ags und - wenn diesem stattgegeben wird - für
die  Koordinierung  und  laufende  Verwaltung,  die  Verteilung  der  zugewiesenen
gemeinschaftlichen  Gelder  und  die  Endberichte  verantwortlich  ist,  ebenso  wie  für  die
gesetzlichen Aspekte, da er sich vertraglich gegenü ber der Kommission verpflichtet. 

In nachstehender Tabelle finden Sie Detailangaben zu den Aufgaben des Antragstellers je nach
Projektphase:

4 Für  ausführlichere  Informationen  über  die  derzeit ig  gemäß  Artikel 138  des  EG-Vertrages  angehörten
Organisationen  der  Sozialpartner  siehe  Anhang 5  der  Mitteilung  der  Europäischen  Kommission  über  die
Partnerschaft für den Wandel in einem erweiterten E uropa � Verbesserung des Beitrags des europäischen sozialen
Dialogs [(KOM(2004) 557 endg.].



Rolle des Antragstellers

AUFGABEN

Vor der
Aufforderung zur
Einreichung von
Vorschlägen

Ausarbeitung der Projektidee

Suche nach Partnern und Betreuern

Verfassen des ersten Projektentwurfs

Veröffentlichung
der Aufforderung
zur Einreichung von
Vorschlägen

Verfassen der Projektbeschreibung

Berechnung des Haushalts

Formalisieren der Partnerschaft

Ausfüllen des SAGA-Formulars

Ggf. Eröffnen eines Bankkontos

Zusammentragen aller Dokumente

Überprüfen der formellen Aspekte

Nach der
Einreichung

Unterzeichnung der Vereinbarung

Umsetzung des Projekts/der organisatorischen
Aspekte

Koordinierung der Maßnahmen und Partner

Ggf. Aussuchen der Sachverständigen

Verwalten der Zahlungen

Verfassen der Berichte

Verteilen der Ergebnisse

Ggf. EU-Prüfung

Eine logische Folge der Bedeutung der Arbeiten der Antragsteller ist, dass in der Aufforderung
zur  Einreichung  von  Vorschlägen  unterstrichen  wird,  dass  der  �Antragsteller  die  operative
Fähigkeit  besitzen muss,  die  zu bezuschussende  Maßn ahme erfolgreich  durchzuführen�.  Dies
lässt  sich  anhand  einer  Beschreibung  der  Erfahrunge n  der  Antragsteller  mit  der  Umsetzung
ähnlicher Maßnahmen und/oder durch die Gründung ein er effizienten Partnerschaft belegen.

2. Die Partner

Im Allgemeinen handelt es sich bei den Projektpartnern um Organisationen, die tatsächlich an der
Umsetzung der Maßnahme beteiligt sind. Dass heißt, sie teilen die Entscheidungsfällungen und
die  Umsetzung  der  Maßnahmen  mit  dem  Antragsteller.  Die  im  Rahmen  von
Haushaltslinie 04.03.03.03. eingereichten Projekte erfordern auf jeden Fall die Gründung einer
grenzübergreifenden Partnerschaft zwischen Einricht ungen in einem EU-Mitgliedstaat und/oder -
Kandidatenland.  Die  Kommission  schätzt  ganz  besonde rs  Projekte,  an  denen  die  neuen
Mitgliedstaaten oder die Kandidatenländer beteiligt  sind. 

Der  grenzüberschreitende  Charakter  ist  ein  wesentliches  Projektelement  im  Rahmen  von



Haushaltslinie 04.03.03.03. und wird in Abhängigkei t der Beschreibung und der zu erreichenden
Ziele  gewertet.  Die  Partnerschaft  muss  folglich  den  Antragsteller  und  mindestens  2  weitere
Organisationen  aus  zwei  EU-Ländern (oder  Kandidaten ländern)  umfassen.  Bilaterale  Projekte
werden von Fall zu Fall gewertet, werden jedoch häu fig abgelehnt, weil ihre grenzübergreifende
Dimension als zu schwach eingestuft wird. Die Teilnahme an Veranstaltungen von Personen aus
mehreren  europäischen  Ländern  gilt  auch  als  Kriteri um  für  die  Bewertung  des
grenzübergreifenden  Charakters  eines  Projekts  (sieh e  auch  den  Teil  des  vorliegenden
Vademekums über die Begünstigten).

Die Partner müssen im Allgemeinen einer der nachste henden Bewerberkategorien angehören:

• Betriebsräte oder ähnliche Organe,

• Gewerkschafts-  oder  Arbeitgeberorganisationen auf  regionaler,  nationaler,  europäischer,
sektoraler oder intersektoraler Ebene,

• Unternehmensführer,

• Forschungs- oder Schulungsinstitute,

• Universitäten

• usw.

In der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen  wird jedoch kategorisch untersagt, einen
klassischen gewerblichen Waren- oder Dienstleistungslieferanten als Projektpartner mit dem Ziel
auszuwählen,  die  für  die  Untervergabe  geltenden  Vor schriften  zu  umgehen.  In  diesem  Fall
erachtet  es  die  Kommission  als  unangemessen,  unter  anderem  unabhängige  Berater,
Konferenzorganisatoren usw. als Projektpartner zu wählen.

Die Rolle der Partner bei der Umsetzung des Projekts ist ausführlich im Arbeitsprogramm zu
erörtern. Eine Begründung der Partnerschaft und der  Art und Weise, wie diese aufgebaut ist, ist
ebenfalls  ausschlaggebend,  da  die  Logik  hinter  dem  Projekt  und  die  Effizienz  der  für  die
Erreichung der Zielvorgaben eingesetzten menschlichen Ressourcen somit für die Kommission
besser nachvollziehbar werden.

Alle  Projektpartner  im Rahmen von Haushaltslinie 04.03.03.03.  müssen entweder  direkt  über
Kredite  oder  indirekt  über  die  Bereitstellung  von  p ersonellen  oder  materiellen  Mitteln  ihren
Beitrag  leisten.  Die  Art  der  gewählten  Unterstützun g  hängt  in  großem  Maße  von  den
Vereinbarungen  zwischen  dem Antragsteller  und dem Partner  ab und fallen in  Abhängigkeit
verschiedener  Elemente  unterschiedlich  aus:  Einbindungsgrad  des  Partners  in  das  Projekt,
Finanzkraft  des  Partners,  zur  Verfügung  gestellte  m enschliche  Ressourcen  usw.  Man  kann
folglich auch Projekte haben, in denen die Partner zwar nicht finanziell eingreifen, dafür aber
einen (oder mehrere) Mitarbeiter für das Projekt zu r Verfügung stellen. Die Art der Partnerschaft
und die Höhe der finanziellen Unterstützung sind in  dem Verpflichtungsschreiben anzuführen,
das jeder Partner dem Antragsteller unterschrieben vor Ablauf der Frist  der Aufforderung zur
Einreichung von Vorschlägen beizubringen hat.

Nicht zuletzt ist zwischen Partnern und Betreuern zu unterschieden. Bei den Betreuern handelt es
sich im Allgemeinen um Organisationen, die dem Antragsteller eine externe Unterstützung zuteil
kommen lassen, die jedoch nicht an Entscheidungsfäl lungen, ebenso wenig wie an der Festlegung
der  Ziele  oder  der  eigentlichen  Projektumsetzung  beteiligt  sind.  So  werden  beispielsweise
Organisationen der Sozialpartner auf europäischer E bene häufig Projekten angeschlossen, die die
nationalen  oder  regionalen  Antragsteller  einreichen.  Somit  wird  ein  soliderer  europäischer



Deckungsgrad der Maßnahme gewährleistet. Auch wenn sie nicht direkt beteiligt sind, werden
die  Betreuer  doch  häufig  zu  einer  (oder  mehreren)  i m  Rahmen  des  Projekts  organisierten
Veranstaltungen sowie zur Verbreitung der Ergebnisse aufgerufen.

2.1. Formen der Partnerschaft

In der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen  sind im Wesentlichen drei Projekttypen
vorgesehen: 

• Arbeitnehmerprojekte,

• Arbeitgeberprojekte,

• gemeinsame Projekte.

Bei der ersten Kategorie handelt es sich um Gewerkschaftsprojekte, d. h. Projekte, die von einer
Gewerkschaft  eingereicht  werden  und  die  Partner  beinhalten,  die  mit  der
Gewerkschaftsbewegung  verbunden  sind  (Verbände/Bünd nisse,  gewerkschaftliche
Forschungsinstitute und/oder Universitäten etc.). 

Der zweite Projekttyp bezieht sich auf von der Geschäftsleitung eines Unternehmens oder von
einer (europäischen, nationalen oder lokalen) Arbei tgeberorganisation eingereichte Projekte mit
Partnern,  die  entweder  angeschlossene  Organisationen  und/oder  Forschungszentren,
Universitäten usw. sind. 

Gemeinsame Projekte sind Projekte, bei denen die ersten beiden Kategorien im Rahmen einer
Partnerschaft miteinander verbunden werden. Sie sind von einer der beiden Parteien vorzulegen,
die die vertraglichen Pflichten gegenüber der Kommi ssion übernimmt, während die andere Partei
im Gegenzug dazu eine schriftliche Vereinbarung zur gemeinsamen Umsetzung des Vertrages zu
unterzeichnen hat. 

3. Die an der Maßnahme beteiligten Mitarbeiter

Es ist unmöglich, von vornherein sagen zu können, w ie viele Personen an der Umsetzung des
grenzübergreifenden  Projekts  im  Rahmen  von  Haushalt slinie 04.03.03.03.  beteiligt  werden.
Dennoch geht es hier um ein konzeptuelles Bemühen, zu dem der Antragsteller angehalten ist.
Zum einen, weil es so in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen vorgesehen ist, in
der gefordert wird, �den Namen aller an das Projekt angeschlossenen Personalmitglieder, deren
Funktion  und  deren  beruflichen  Status  anzugeben�,  u nd  zum anderen,  hat  der  Antragsteller
zusätzlich zu diesen administrativen Informationen in der Beschreibung die Rolle aller einzeln
genannten  Personen  zu  erläutern.  Das  hilft  der  Komm ission  darüber  zu  urteilen,  ob  der
Antragsteller die für die Durchführung der Maßnahme n bestgeeigneten menschlichen Ressourcen
einsetzt.  Und  nicht  zuletzt  sind  diese  ausführliche n  Angaben  über  die  an  der  Maßnahme
beteiligten Mitarbeiter für die Aufstellung des Fin anzplans unabdingbar. 

Bei  der  Schätzung  der  beteiligten  Personen  ist  auf  der  Grundlage  der  Anzahl  der
durchzuführenden Maßnahmen sowie der zu erreichende n Ziele äußerst sorgfältig vorzugehen.



Darüber  hinaus  ist  es  an  dieser  Stelle  wichtig,  an  die  Regel  zu  erinnern,  der  zufolge  die
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen nicht der Finanzierung der Funktionsweise der
Organisationen  dient  und  deshalb  eine  ausreichende  und  ausgewogene  Mitarbeiterzahl
vorzusehen ist. 

Ein für die Projektleitung im Rahmen von Haushaltsl inie 04.03.03.03. aufzustellendes Basisteam
umfasst im Allgemeinen folgende Funktionen:

3.1. Projektleiter oder -manger

Diese Rolle wird im Allgemeinen beispielsweise von einem politischen Verantwortlichen (im
Falle  von  von  Gewerkschaftsorganisationen  eingereichten  Projekten)  oder  aber  von  einem
Personalvertreter (im Falle von von einem Unternehmen eingereichten Projekten) gewährleistet.
Der Projektbetreiber ist die Person, die kritische Entscheidungen fällt und das Team überwacht,
damit dieses die Fristen einhält. Der Projektbetrei ber ist zwecks Genehmigung über sämtliche
abgeschlossenen Projektphasen und Probleme bzw. herbeigeführten Lösungen zu unterrichten. In
der  Praxis  wird  diese  Projektleitung  im  Allgemeinen  von  dem  gesetzlichen  Vertreter
sichergestellt. 

3.2. Projekadministrator oder - manger

In  diesem Fall  handelt  es sich um die für  die  prakt ische Umsetzung des  Projekts zuständige
Person.  Noch einmal zur Erinnerung:  der  Projektleiter  ist  im Allgemeinen  derjenige,  der  den
Einsatz  der  Mitarbeiter  und  die  Nutzung  der  materiellen  Ressourcen  während  der
Projektumsetzung  koordiniert.  Er  verwendet  dabei  Techniken  aus  der  Projektverwaltung  zur
Erreichung  von  qualitativen  Zielen,  zur  Einhaltung  des  Zeitplanes  und  des  Finanzplans,  zur
Zufriedenheit  der  Teammitglieder  und der  Organisation.  Es  handelt  sich  um den wichtigsten
Ansprechpartner an der Schnittstelle Projekt und Projektbetreiber. Der Antragsteller hat mit dem
Finanzhilfeantrag den Lebenslauf des Projektleiters einzureichen.

3.3. Sekretär

Diese Position darf  normalerweise von einer bzw. - im Falle von Projekten mit  einer  großen
Anzahl von Partnern und Maßnahmen - von mehreren Pe rsonen übernommen werden, die für die
organisatorischen Aspekte  des  Projekts  zuständig si nd.  Das Sekretariat  ist  somit  für  die  eher
administrativen Aufgaben verantwortlich (wie das Organisieren von Reisen, das Anmieten von
Räumen, die Kontakte zu den Dolmetschern und Überse tzern, die Einladungen zu den Sitzungen
usw.).

3.4. Buchhalter

Hierbei handelt es sich um eine Person innerhalb der Organisation des Antragstellers, die mit der
analytischen  Buchhaltung  und  den  Erstattungen  sowie  der  Aufsetzung  des  abschließenden



Finanzberichts beauftragt ist.

3.5. Sachverständige/Experten

Bei  Projekten im  Rahmen  von  Haushaltslinie 04.03.03.03.  kann  auf  zwei  Arten  von
Sachverständigen  zurückgegriffen  werden:  interne  un d  externe  Sachverständige.  Erstere  sind
Einzelpersonen, Arbeitnehmer, die einen Arbeitsvertrag mit der Antrag stellenden Organisation
oder  aber  einem der  Partner  haben.  In  letzterem Fall  ist  in  dem Partnerschaftsschreiben  der
Hinweis  über  die  Bereitstellung  eines/mehrerer  Sach verständigen  für  das  Projekt  und  eine
Beschreibung dessen/deren Aufgaben und Verantwortlichkeiten anzuführen. Diese Informationen
sind ebenfalls ausführlich in der Projektbeschreibu ng anzugeben. 

Die  externen  Sachverständigen  hingegen  sind  weder  A ngestellte  des  Antragstellers  noch  der
Partner. Hierbei handelt es sich normalerweise um Sachverständige (Universitätsprofessoren oder
-forscher, Sachverständige  von  Beraterfirmen,  Ausbi lder,  Diskussionsleiter  usw.),  die
selbstständig oder für Einrichtungen außerhalb des Projektteams tätig sind. Im Allgemeinen ist
der  Rückgriff  auf  externe  Kompetenzen  nur  dann  zulä ssig,  wenn  die  Mitarbeiter  des
Antragstellers bzw. der Projektpartner nicht über d ie erforderlichen Kompetenzen verfügen. Aus
diesem Grunde  ist  es  besonders  wichtig,  dass  der  Antragsteller  das  Zurückgreifen  auf  diese
externen Sachverständigen sowie die Art und den Wer t aller erforderlichen Kompetenzen in dem
Arbeitsprogramm rechtfertigt. Es ist wichtig, angesichts der Anwendung der Sondervorschriften
für die Vergabe von Unteraufträgen, die auch für ex terne Sachverständige gelten, zwischen dem
Einsatz externer Sachverständiger und dem Einsatz i nterner Sachverständiger zu unterscheiden.



C) Projektinhalt

Mit  diesem  Kapitel  möchten  wir  Ihnen  einen  Überblic k  dessen  vermitteln,  was  in  die
Projektbeschreibung  einzufließen  hat.  Es  gibt  mehre re  auszuarbeitende  Aspekte,  wobei  die
inhaltlichen  Schlüsselelemente  eines  Projekts  im  We sentlichen  die  Ziele,  die  beabsichtigten
Maßnahmen und die Zielgruppe sind. Wenn sie die so genau wie möglich beschrieben haben,
wird es Ihnen leicht  fallen,  alle  anderen Aspekte des Projekts  davon abzuleiten (so z. B.  die
Begünstigten,  die  Wertschöpfung,  den  Multiplikatore ffekt,  die  Nebenprodukte,  die
grenzübergreifende  Dimension usw.).  Auch wenn Sie e ine ganz  genaue  Vorstellung von den
Projektzielen und den zu beteiligenden Parteien haben, nimmt die inhaltliche Ausarbeitung des
Projekts in der Praxis dennoch einige Wochen, manchmal sogar Monate in Anspruch, bevor sie
entsprechend ausgereift ist. Deshalb raten wir unbedingt dazu, ganz besonders rechtzeitig mit der
Verfassung  des  beschreibenden  Teils  Ihres  Projekts  zu  beginnen  und  nicht  bis  zur
Veröffentlichung der Aufforderung zur Einreichung v on Vorschlägen zu warten.

Es gilt,  zwischen zwei Projektbeschreibungen zu unterscheiden.  Zum einen gibt  es den unter
Titel 3 des Formulars SWIM-SAGA, Abschnitt �C.) Erl äuterungen zum Projekt� zu verfassenden
Text (Dialogfenster C.1 � C.19). Hier können Sie si ch kurz fassen (aber bitte kein Telegrafenstil!)
und nur die wichtigsten Informationen Ihres Projekts in den einzelnen Dialogfeldern anführen.
Sind diese Felder erst einmal ausgefüllt, wird in d em Online-Antragsformular SWIM-SAGA eine
klare Übersicht des Projektinhalts angezeigt. 

Zum anderen sind Sie dazu angehalten, in einem separaten Word-Dokument eine ausführliche
Beschreibung Ihres Projekts zu liefern. In der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen
wird  dieses  Dokument  als  �Ausführliches  Arbeitsprogramm �  bezeichnet.  Ihre  vollständige
Beschreibung muss zwischen 8 und 10 Seiten lang sein und ist in das Antragsformular SWIM-
SAGA  einzufügen.  Alle  in  den  Dialogfeldern  C.1  �  C. 19  des  Formulars  SWIM-SAGA
einzutragenden  Informationen  müssen  in  Ihrem  ausfüh rlichen  Arbeitsprogramm  ausgearbeitet
werden, einschließlich der Zusatzerläuterungen und jeglicher sonstiger Informationen, die Sie für
ein besseres Verständnis der Ziele Ihres Projekts f ür erforderlich erachten. 

Beachten Sie bitte auch Folgendes:

• Es  mag  der  Eindruck  entstehen,  dass  Sie  sich  in  einigen  Teilen  Ihres  ausführlichen
Arbeitsprogramms sowie in dem Formular SWIM-SAGA wiederholen. Das ist nicht weiter
schlimm,  da  dies  auf  Grund  des  Aufbaus  des  Antragsformulars  unvermeidbar  ist  und
gelegentlich ist es sogar angebracht, sich zu wiederholen. 

• Das ausführliche Arbeitsprogramm stellt den Haupttext dar, in dem Ihr Projekt beschrieben
wird. Achten Sie also darauf, dass darin nicht weniger Informationen enthalten sind als in
dem Kapitel �C.) Erläuterungen zum Projekt� des Ant ragsformulars SWIM-SAGA.

• Bei Abschnitt �C.) Erläuterungen zum Projekt� des A ntragsformulars SWIM-SAGA handelt
es sich um eine gekürzte Fassung  Ihres ausführlichen Arbeitsprogramms.



Beide Dokumente, d.h. das Formular SWIM-SAGA und das ausführliche Arbeitsprogramm sind
in englischer, französischer oder deutscher Sprache  zu verfassen. 

Die  unten  stehenden  wichtigsten  Aspekte der  Projektbeschreibung sind in  dem ausführlichen
Arbeitsprogramm zu  vertiefen.  Einige  davon  können  a uch  als  Titel  in  dem Antragsformular
SWIM-SAGA (unter C.1 - C.19) angeführt werden. In v orliegendem Kapitel erläutern wird die
Relevanz dieser Aspekte und wie Sie sie auszuarbeiten haben. 

1. Hintergrund

Der  Hintergrund  des  Projekts  sollte  nur  in  dem  ausführlichen  Arbeitsprogramm  ausführlich
beschrieben  werden.  Begründen  Sie  hier  lediglich,  w arum  Ihre  Organisation  dieses  Projekt
durchführen  möchte.  Sie  können  einen  kurzen  Überbli ck  der  politischen,  wirtschaftlichen,
sozialen oder sonstigen Probleme vermitteln,  die Sie mit  Hilfe Ihres  Projekts lösen möchten.
Darüber hinaus ist es wichtig, dass Sie angeben, ob  Ihr Projekt an eine vorhergehende Maßnahme
geknüpft ist. Sie können Ihr Projekt also in einen größeren Kontext fassen und angeben, ob es
bereits  ähnliche  Maßnahmen  für  Probleme  gegeben  hat ,  die  Sie  behandeln  möchten  (z. B.
Studien, politische Debatten, EU-Programme oder -Initiativen usw.).

2. Titel (C.1)5

Vor allem aber  sollten Sie einen guten  Titel  für  Ih r  Projekt  auswählen.  Ein prägnanter  Titel
vermittelt in nur wenigen Worten eine genaue Vorstellung des Inhalts Ihres Projekts. Es kann
sein,  dass der Titel zu lang ist.  Es ist  nicht notwendig,  alle Ziele  in Ihrem Titel  zu erfassen.
Versuchen Sie, einen kreativen und interessanten Titel zu finden, der sofort eine Vorstellung von
Ihrem Ziel vermittelt. Aus dem Titel sollte hervorgehen, um was es in Ihrem Projekt geht, und er
sollte  so  kurz  und  bündig  wie  nur  möglich  sein.  Wen n Sie  sich  Gedanken  über  Ihren  Titel
machen, dann beachten Sie folgende drei Tipps:

• Verwenden Sie Schlagwörter,  vor allem jene, die an das Ziel in der Aufforderung zur
Einreichung von Vorschlägen erinnern.

• Vermeiden Sie Fachjargon und kaum geläufige Abkürzu ngen.

• Achten Sie auf die Korrektur der Syntax. 

3. Ziele (C.3, C.11, C.12)

Der Abschnitt über die Ziele ist einer der wichtigs ten. Sie müssen in Bezug auf Ihre Ziele und die

5 Der Hinweis  C.1, C.2  usw.  entspricht  den Titeln  des Antragsformulars SWIM-SAGA unter  der  Rubrik �C.)
Erläuterungen zum Projekt�.



Art und Weise, wie Sie diese umsetzen möchten, sehr  klar und deutlich sein. Vor allem aber
müssen Sie zwischen folgenden Kategorien unterschei den:

• Ziele  in  der  Aufforderung  zur  Einreichung  von  Vorschlägen  -  EU-Ziele  (allgemeine
langfristige Ziele),

• Ziele Ihrer Organisation (allgemeine langfristige Ziele),

• Ziele Ihres Projekts (allgemeine kurzfristige Ziele).

Die Ziele in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen und die Ziele Ihrer Organisation
sind langfristige Ziele und vermitteln eine politische Perspektive. Diese Ziele sind nicht über ein
einziges Projekt umzusetzen. Das Projekt bildet einen Beitrag im Rahmen anderer Projekte und
Maßnahmen. 

Die Ziele Ihres Projekts sind kurzfristige Ziele und generell äußerst spezifisch; sie sind während
des angegebenen Zeitraums umsetzbar und mengenmäßig  erfassbar. Beispiel: Zusammenführen
von  50 Vertretern  unterschiedlicher  EBR  im  Rahmen  einer  Konferenz  im  Hinblick  auf  den
Austausch von Informationen über die Bewältigung de r Umstrukturierung eines Unternehmens.
Sie müssen die Ziele Ihres Projekts immer an die Zi ele in der Aufforderung zur Einreichung von
Vorschlägen (unter C.12) knüpfen. 

In dem Antragsformular SWIM-SAGA müssen Sie unter C .3 angeben, ob sich Ihre Ziele auf die
erste  oder  zweite  Priorität  beziehen.  Zweck  der  ers ten  Priorität  sind  �Grenzüberschreitende
Kooperationsprojekte� und der zweiten die �Informat ions- und Beobachtungsstellen�. Unter C.3
ist eine Liste mit Zielen angeführt, in der Sie ein s für Ihr Projekt auswählen müssen, die unter
Punkt  1.2  des  Aufrufs  aufgeführt  sind.  Eine  genaue  Beschreibung  muss  dazu  noch  im
detaillierten Projektschreiben aufgeführt werden.

4. Partner 

Wie bereits oben angeführt ist es generell wichtig,  Partner verschiedener Länder in Ihr Projekt
einzubinden,  um  diesem  eine  grenzübergreifende  Dime nsion  zu  verleihen.  Es  gibt  keine
Vorschriften  über  die  Anzahl  der  Partner.  Alles  hän gt  vom  Inhalt  Ihres  Projekts  und  Ihren
Fähigkeiten ab, ein Partnernetzwerk zu verwalten. N ur wenn es sich bei Ihrer Einrichtung um
eine  europäische  Gewerkschaft  oder  Arbeitgeberorgan isation,  einen  Teil  eines
Unternehmenskonzerns  oder  eines  EBR  handelt,  werden  Sie  von  der  Anforderung,  eine
Partnerschaft  zu  gründen,  entbunden,  da  die  Tatsach e,  dass  Ihre  angeschlossenen
Mitgliedsorganisationen  aus  verschiedenen  Ländern  s tammen,  als  ausreichend  gilt.  In  allen
anderen Fällen ist die Gründung einer Partnerschaft  Pflicht.

Die  Art  der  Partnerschaften  kann  äußerst  vielschich tig  sein.  Ihre  Partner  können das  Projekt
durch  Fachwissen,  einen  finanziellen  Beitrag,  Informationen  zu  einem  spezifischen  Thema,
Forschungsarbeiten usw. unterstützen.

Ein  erheblicher  Vorteil  Ihres  Projekts  ist,  dass  Sie  die  Sozialpartner  als  offizielle  Partner
einbinden können, egal ob es sich dabei um Vertrete r der Geschäftsleitung oder der Arbeitnehmer
bzw. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften handelt .  In  dem Formular  SWIM-SAGA wird
ausdrücklich  unter  C.5.  gefragt,  ob  es  sich  bei  Ihr em  Projekt  um ein  gemeinsames  Projekt



handelt. Sollte das nicht der Fall sein, dann müsse n Sie eine Erklärung und Begründung liefern.
Es  ist  jedoch  nicht  Pflicht,  die  Sozialpartner  einzubinden,  weder  als  Zielgruppen  noch  als
offizielle Partner.

Für ausführlichere Informationen über die Partner s iehe Kapitel B über die �Ressourcen�.

5. Grenzüberschreitende Dimension (C.13)

Neben Ihren  besonderen  Projektzielen muss Ihr  Projekt  eine grenzüberschreitende  Dimension
aufweisen,  d.h.  dass  Sie  in  der  ausführlichen  Besch reibung  erklären  müssen,  wie  Sie  die
Menschen und Organisationen aus den einzelnen europäischen Staaten einbinden werden. Sie
geben  Hinweise  auf  das  Herkunftsland  Ihrer  Partnerorganisationen  und  die  Begünstigten  der
Maßnahmen. Sie müssen rechtfertigen, warum Sie Pers onen und/oder Einrichtungen aus diesen
verschiedenen Ländern gewählt haben. Vergessen Sie bei der Auswahl der Partner/Begünstigten
Ihres Projekts nicht, dass es ein Pluspunkt ist, die neuen Mitgliedstaaten einzubinden, und dass
die Palette der beteiligten Länder so groß wie mögl ich sein sollte. Es ist schwierig, Höchst- oder
Mindestwerte anzugeben, denn das hängt von der Trag weite und den Zielen Ihres Projekts sowie
den Verwaltungskapazitäten der  Antrag stellenden Ei nrichtung ab.  Führen Sie sich allerdings
immer vor Augen, dass es sich hierbei um eines der bedeutendsten Bewertungskriterien Ihres
Projekts handelt.

6. Begünstigte

Neben  der  Beschreibung  der  Ziele,  ist  die  Identifizierung  der  Begünstigten  für  einen
Projektvorschlag  absolut  ausschlaggebend.  Die  Begün stigten  sind  diejenigen,  die  aus  der
Umsetzung des Projekts Nutzen ziehen. Deshalb sind die Begünstigten des Projekts weder die
Projektleiter noch die Sachverständigen. Zu untersc hieden ist zwischen: 

• direkt Begünstigten (auch Zielgruppe genannt) und

• indirekt Begünstigten.

Die  direkt  Begünstigten  oder  Zielgruppen  sind  Perso nen,  die  einen  unmittelbaren  und
mittelbaren  Nutzen  aus  dem  Projekt  ziehen  (z. B.  die  Teilnehmer  einer  Konferenz).  Im
Gegensatz  dazu  sind  die  indirekt  Begünstigten  dieje nigen,  die  langfristig  gesehen  auf
Unternehmensebene oder auf sektoraler Ebene im weiteren Sinne von dem Projekt profitieren
(siehe nachstehenden Abschnitt über die Multiplikat oreffekte) In Ihrem Vorschlag müssen Sie
äußerst klar angeben, wer an den Maßnahmen teilhabe n soll und warum. Das ist erforderlich, um
eine ausreichende Beschreibung des Projekts und dessen Inhalt ausarbeiten zu können. 

In der detaillierten Projektbeschreibung sollten die Angaben zu diesem Personenkreis so genau
wie  möglich  sein,  d.h.  Anzahl,  Angabe  zur  Länderzug ehörigkeit,  Angaben  zur  Funktion  (ob
gewählter/ernannter  Arbeitnehmer-  bzw.  Arbeitgeberv ertreter  aus  dem  Betrieb,
gewerkschaftlicher  Funktionär,  Vertreter  aus  einem Arbeitgeberverband,  Sektorzugehörigkeit,
etc.).



7. Aktivitäten (oder Maßnahmen) (C.4, C.6-C.9)

Die Arten der Maßnahmen, wie sie im Formular SWIM-S AGA genannt werden, sind die für die
Verwirklichung der Ergebnisse und die Umsetzung der Ziele zu ergreifenden Maßnahmen. In der
Aufforderung  zur  Einreichung  von  Vorschlägen  wird  e ine  ganze  Reihe  von  förderfähigen
Maßnahmen für die Umsetzung Ihrer Ziele genannt. 

• Konferenz

Konferenzen sind die geläufigste Form gemeinsamer M aßnahmen zur Umsetzung der Ziele. Sie
umfassen im Allgemeinen eine recht hohe Anzahl von Teilnehmern (über 50) und ermöglichen
somit kein intensives Kommunizieren zwischen den Teilnehmern. Sie dienen im Allgemeinen
dem Austausch von Informationen und bewährten Prakt iken, zu denen Sachverständige zwecks
Untersuchung der einzelnen Themen geladen sind oder im Rahmen derer Personen aus der Praxis
über  ihre  Erfahrungen  berichten.  Eine  Möglichkeit  z um  Zusammenführen  einer  großen
Zielgruppe unter gleichzeitiger Möglichkeit des Aus tauschs zwischen den Teilnehmern besteht
darin, die Konferenz in Arbeitsgruppen aufzuteilen. Hier sind jedoch die Zusatzkosten für die
Verdolmetschung und die Sitzungssäle zu berücksicht igen.

• Seminar

Die Seminare werden ähnlich wie Konferenzen aufgeba ut,  wobei  die  Anzahl der  Teilnehmer
kleiner und der Austausch intensiver ist. 

• Schulungen

Zweck  der  Schulungen  ist  die  Schulung  der  Teilnehmer  in  verschiedenen  Themenbereichen
sowie die Verbesserung ihrer Kompetenzen und Kenntnisse. Die Sachverständigen spielen dabei
häufig eine Ausbilderrolle. Die Anzahl der Teilnehm er ist im Allgemeinen kleiner als bei den
Seminaren oder  Konferenzen. Um einen größeren Perso nenkreis abzudecken, können mehrere
Schulungen  veranstaltet  werden,  zu  denen  jeweils  unterschiedliche  Teilnehmer  eingeladen
werden (zum Beispiel aus verschiedenen Ländern, Unt ernehmen, Organisationen etc.). Man darf
dabei allerdings nicht außer Acht lassen, dass mit einer Vervielfachung der Maßnahmen auch die
Kosten und der Arbeitsaufwand der Einrichtung steigen. 

• Analysen

Analysen oder  Studien müssen  im Zusammenhang mit de n Strukturen für  Arbeitnehmer-  und
Arbeitgebervertreter  und  dem  sozialen  Dialog  auf  Unternehmensebene  in  einem  Kontext
grenzübergreifender  Zusammenarbeit  stehen. Sie könn en das  zentrales Element eines Projekts
sein, sind aber normalerweise vorbereitende Maßnahm en für eine Konferenz, ein Seminar oder
eine Schulung, da sie neue Informationen, Fakten bzw. Untersuchungen liefern. 



Es  ist  zwar  möglich,  einen  oder  mehrere  externe  For scher  mit  der  Durchführung  einer
mehrmonatigen Studie zu beauftragen. Dies ist jedoch nur in Ausnahmefällen möglich und unter
der  Bedingung,  dass  die  notwendige  Kompetenz  zur  Durchführung  der  Studie  nicht  bei  den
Mitarbeitern  des  Antragstellers  oder  den  Partnerorganisationen  vorhanden  ist.  Der  dafür
notwendige  Kosten-  und  Zeitaufwand  ist  jedoch  in  einem  ausgewogenen  Verhältnis  zu  den
Hauptmaßnahmen abzuwägen. Die Umsetzungsmethode ist  gut zu begründen. Es kann sein, dass
Sie dazu veranlasst werden, zu überprüfen, ob noch keine Forschungsarbeiten zu dem Thema, das
Sie behandeln möchten, vorliegen. 

• Veröffentlichungen 

Die Veröffentlichungen können äußerst unterschiedli cher Art sein, insbesondere dann, wenn man
die  neuen  Technologien  wie  Internetseiten,  Online-Netze,  CD-Roms  usw.  berücksichtigt.
Klassischer  sind  Informationen  in  Form  von  Broschür en,  Büchern,  Faltblättern,  Plakaten,
Newslettern  sowie  der  abschließende  Bericht  über  Ih re  Hauptmaßnahme.  Veröffentlichungen
sind wichtig, weil sie einem größeren Personenkreis , der nicht direkt an dem Projekt beteiligt
war, Informationen über die Ergebnisse Ihres Projek ts liefern. Normalerweise müssen Sie Ihre
Veröffentlichungen  am Ende  Ihres  Projekts  vorlegen,  wobei  Sie  auch  eine  Veröffentlichung
verfassen können, die Sie auf Ihrer Konferenz, Ihre m Seminar oder Ihrer Schulung verbreiten,
und die als Arbeitsmaterial dient.

8. Phasen

Sie werden wahrscheinlich auf  mehr als  eine Maßnahm e zur Verwirklichung der  Ziele  Ihres
Projekts  zurückgreifen  müssen  und  -  wie  Sie  später  lesen  werden  -  sind  die  veranstalteten
Maßnahmen in  Phasen zu unterteilen, was bedeutet, dass Sie in den einzelnen Phasen wählen
können, ob Sie mehrere Maßnahmen durchführen möchte n.

Der chronologische Rahmen, in dem Sie Ihr Projekt gemäß der Aufforderung zur Einreichung
von  Vorschlägen  im  Rahmen  dieser  Haushaltslinie  abs chließen  müssen,  beträgt  12 Monate.
Halten Sie sich so gut wie möglich an den Zeitplan,  den Sie in Ihrem Projekt festgelegt haben. Es
besteht allerdings die Möglichkeit, spätestens zwei  Monate vor Ablauf der Vertragsfrist mit der
Kommission  eine  dreimonatige  Verlängerung  zu  beantr agen.  Sie  müssen  wissen,  dass  die
Kommission  berechtigt  ist,  die  letzte  Teilzahlung  abzulehnen,  insofern  das  Projekt  nicht
rechtzeitig  abgeschlossen  wird.  Falls  Sie  glauben  in  der  Lage  zu  sein,  Ihr  Projekt  in  einem
kürzeren  Zeitraum  als  dem  von  Ihnen  ursprünglich  vo rgesehenen  beenden  zu  können,  so
empfehlen wir Ihnen trotzdem, die 12-monatige Frist zu nutzen, damit Sie wenigstens nicht unter
Zeitdruck geraten und mehr Handlungsspielraum erhalten.

Gemäß  dem Antragsformular  müssen Sie Ihr  Projekt  in  drei  Phasen gliedern (siehe Formular
SWIM-SAGA,  Abschnitte C7-C9):  die  Vorbereitungsphase,  die  Hauptmaßnahme  und  die
Folgemaßnahmen. Sie beschreiben Ihre  Maßnahmen ents prechend diesem Zeitplan und geben
dabei klare Hinweise über Ort (Stadt) und Zeit (gen aue Daten) der vorgesehenen Maßnahmen.
Bitte beachten Sie auch, dass sollten Sie den Termin einer Ihrer Veranstaltungen geändert haben
(nachdem Ihrem Projekt stattgegeben wurde),  dass Sie die Kommission schriftlich darüber zu



informieren  haben.  Beachten  Sie  bitte  auch,  dass  wä hrend  der  einzelnen  Phasen  mehrere
Maßnahmen stattfinden dürfen. 

• Vorbereitungsphase (C.8)

Während der Vorbereitungsphase werden Aufgaben erle digt, die im Allgemeinen zur Umsetzung
der Hauptmaßnahme beitragen, so zum Beispiel die Au srichtung von Sitzungen mit den Partnern,
auf  denen  über  die  Projektverwaltung,  die  Umsetzung  einer  Studie,  deren  Ergebnisse  als
Diskussionsgrundlage während der Hauptmaßnahme dien en, das Zusammentragen von Material
und Informationen für einen Erfahrungsaustausch usw . gesprochen wird. 

• Hauptmaßnahme (C.9)

Im  Rahmen der  Hauptmaßnahme werden  Maßnahmen durchg eführt,  die  normalerweise  unter
direkter Teilnahme der Zielgruppe stattfinden, beispielsweise mittels Seminaren, Arbeitsgruppen,
Schulungen  usw.  In  dieser  Phase  muss  normalerweise  die  Höchstzahl  der  an  dem  Projekt
beteiligten  Personen  zusammengeführt  werden,  was  fo lglich  den  größten  Kostenfaktor  des
Projekts ausmacht. Deshalb auch die Notwendigkeit einer ausführlichen Tagesordnung  für die
Veranstaltungen unter Vermerk der Themen,  Sachverständigen,  Sitzungen der  Arbeitsgruppen
etc. als Rechtfertigung dieser Maßnahmen. 

• Folgemaßnahmen (C.10)

Alle Maßnahmen im Anschluss an die Hauptmaßnahme bi lden Bestandteil der Folgemaßnahmen.
Es handelt sich unter anderem um die Projektbewertung, die Verbreitung der Veröffentlichungen,
die  Erstellung  einer  Internetseite,�  Beachten  Sie,  dass  es  Ihnen  frei  steht,  während  der
vorgesehenen Projektdauer einen abschließenden Beri cht für die Kommission zu verfassen.

Bei der Ausarbeitung der Maßnahmenliste für Ihr Pro jekt muss deren Inhalt so  genau wie
möglich  erörtert  und  gerechtfertigt  werden,  denn  dies  ist  der  Teil  Ihres  Projekts,  der  die
meisten  Kosten  verursacht.  Erläutern  Sie,  was  Sie  i n  den  einzelnen  Phasen  machen  und
warum  Sie  sich  für  eine  bestimmte  Maßnahme  entschie den  haben:  Schulung,  Seminar,
Konferenz,  Arbeitsgruppen  usw.,  denn  die  Wahl  einer  spezifischen  Maßnahme  wie  eine
Konferenz geht mit anderen Ergebnissen einher als bei einer Schulung. 

Sie  müssen  die  Anzahl  der  Personen,  deren  Herkunft  (aus  welchem  Unternehmen,  welcher
Organisation)  und  Rolle  angeben  (Projektteam,  Zielgruppe,  Teilnehmer,  Sachverständige,
Ausbilder,  Redner  usw.),  da  auch  sie  Kosten  generieren,  so  z. B.  Reise-,  Hotel-,
Verpflegungskosten,  Kosten für Gutachten,  die Arbei tszeit des Projektteams usw. Es sind vor
allem  die  im  Projektteam arbeitenden  Personen,  die  es  unter  Vermerk  ihrer  Funktion  und
Aufgabe in der Projektbeschreibung zu benennen gilt. 

Darüber  hinaus  haben  Sie  in  Ihrer  ausführlichen  Bes chreibung  anzugeben,  ob  Sie  für  Ihre
Maßnahmen eine Verdolmetschung (und wenn ja, in wel chen Sprachen) oder eine Übersetzung



der Dokumente (unter Vermerk der geschätzten Anzahl  Seiten und Sprachen) benötigen. Diese
Sprachenfrage ist äußerst wichtig, da wir uns hier mit europäischen Projekten befassen und die
Palette der Herkunftsländer der als Teilnehmer, Sac hverständige oder Organisatoren beteiligten
Personen äußerst breit gefächert ist. 

9. Erwartete Ergebnisse und Verbreitung der Produkte (C.11, C.12, C.18)

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt unterteilen:

• materielle   Ergebnisse (wie Faltblätter, Bücher, Plakate, Inte rnetseiten, CD-Roms, Filme
usw.) und 

• immaterielle   Ergebnisse  (Strategien,  Bewusstseinsförderung,  Kom petenzen  oder
Qualifikationen etc.)

Bei der Verbreitung oder Verteilung der Ergebnisse handelt es sich um Maßnahmen, die Teil der
Folgemaßnahmen sind. Dennoch müssen wir diese Maßna hme als separaten Punkt nennen, da es
äußerst  wichtig  ist,  etwas  �auszuarbeiten�  oder  zu  entwickeln,  das  an  einen  größeren
Personenkreis  /  oder  indirekt  Begünstigte,  die  nich t  an  dem  Projekt  teilgenommen  haben,
�verteilt� werden kann. 

Die  materiellen  und  immateriellen  Ergebnisse  gehen  oft  miteinander  einher,  d. h.  dass  neue
Kompetenzen  oder  Qualifikationen  in  Form  von  schriftlichem Material  konkretisiert  werden
können,  das  anschließend  verteilt  werden  kann.  Gebe n  Sie  bitte  ganz  klar  an,  wie  Sie  die
Ergebnisse  verbreiten  möchten.  Selbstverständlich  b edienen  Sie  sich  dazu  der  Kanäle  der
Partnerorganisationen  Ihres  Projekts  bzw.  der  angeschlossenen  Organisationen:  deren
Internetseiten,  deren  Folgesitzungen,  deren  Verteilerressourcen  wie  Medien,  deren
Veranstaltungen wie Kongresse usw. 

Für  eine zuverlässige  Finanzplanung müssen Sie bere its  eine  Vorstellung der  Anzahl  Seiten,
Kopien und Sprachen haben, in die die Dokumente zu übersetzen sind. 

10. Multiplikatoreffekt und/oder dauerhafte Wirkung (C.14)

Durch die Verbreitung der Ergebnisse erzielen Sie einen Multiplikatoreffekt und erreichen ein
größeres Publikum. Aus diesem Grunde werden diese B egriffe in einem gebündelten Kapitel des
Antragsformulars  SWIM-SAGA  (C.14)  genannt.  Die  Multiplikatoreffekte  bieten  die
Möglichkeit, die Ergebnisse der Maßnahmen zu wieder holen und auszudehnen. Eine Auswirkung
ist die Wirkung eines Projekts auf ein breiteres Publikum und deren Beitrag zu den allgemeinen
Zielen der EU und unserer Einrichtung.

Sie erzielen einen Multiplikatoreffekt  und eine Auswirkung durch das Definieren der indirekt
Begünstigten. Diese Personen sind nicht direkt an I hrem Projekt beteiligt, wobei Sie wissen, dass
die Projektergebnisse für diese Personen von großem  Interesse sind und deren Kenntnisse und
Kompetenzen  verbessern.  Sie  weiten  die  Ergebnisse  Ihres  Projekts  aus  und  je  größer  der



Personenkreis, den sie erreichen, desto größer die Auswirkungen Ihres Projekts.  

11. Innovativer Charakter: Mehrwert (C.15)

Wenn  Sie  nachweisen  können,  dass  Ihr  Projekt  bzw.  B estandteile  Ihres  Projekts  einen
innovativen Charakter aufweisen, dann können Sie be haupten, dass es einen Mehrwert darstellt.
Dennoch sollte Ihr Projekt stets verschiedene Neuerungen aufweisen. 

Es erweist sich als schwierig, dieses Element zu bemessen und zu identifizieren. Wenn Sie sich
jedoch Gedanken über die Neuerungen Ihres Projekts machen, kann es durchaus sein, dass Sie Ihr
Projekt beispielsweise im Kontext des Tätigkeitsber eichs Ihrer Organisation , d. h. dem Sektor, in
dem  Sie  tätig  sind,  und  vor  dem  Hintergrund  der  Bez iehungen,  die  Sie  mit  anderen
Organisationen  in  anderen  Ländern  unterhalten,  bele uchten.  Beispiel:  Im  Hinblick  auf  einen
Informationsaustausch kam Ihre Organisation noch nie in den Genuss einer grenzübergreifenden
Schulung mit anderen europäischen Einrichtungen aus  dem gleichen Sektor oder aus anderen
Sektoren. Dies stellt an sich schon eine Neuerung dar. Es dürfte nicht schwierig sein, innovative
Aspekte für Ihr Projekt zu finden, denn meistens st ellt ein von der EU finanziertes Projekt etwas
dar, das sich ohnehin von dem gewohnten Rahmen Ihrer Organisation abzeichnet. 

Auch  wenn Sie beschlossen  haben,  das  Projekt  auf  etwas  aufzubauen,  das  bereits  von einer
anderen Organisation, ja sogar von der Kommission selbst erarbeitet  wurde, dann können Sie
immer noch damit argumentieren, dass Ihr Projekt Neuerungen birgt, weil Sie beispielsweise die
Ergebnisse neuer Forschungsarbeiten, andere Sektoren oder andere Unternehmen usw. einbinden.

12. Beteiligte Sektoren (C.16)

Ihr Projekt kann sich selbstverständlich je nach or ganisatorischer Tragweite Ihrer Maßnahme auf
einen  oder  mehrere  Sektoren  beziehen.  Obwohl  in  der  Aufforderung  zur  Einreichung  von
Vorschlägen nicht verbindlich vorgeschrieben ist, d ie Vertreter der Unternehmen als Begünstigte/
Zielgruppe des  Projekts  einzubinden,  sondern dass  Ihr  Projekt  dem Wettbewerb  mit  anderen
Anträgen  standhalten  können  muss,  ist  es  stets  von  großem  Vorteil,  diese  Personen  als
Teilnehmer und somit als direkt Begünstigte/Zielgru ppe einzubinden. 

13. Beteiligung der Sozialpartner an der Maßnahme (C .17)

Das Formular SWIM-SAGA ermöglicht (auf Grund der be grenzten Anzahl von Zeichen) nicht,
alle  Details  in  dem  Online-Formular  anzugeben.  Es  bietet  jedoch  die  (unverbindliche)
Möglichkeit  unter  der  Rubrik  C.17  �Weitere  Elemente  zur  Bewertung  der  Einbindung  der
Sozialpartner/der teilnehmenden Parteien des untersuchten Projekts�, Informationen anzuführen,
die unter keines der Kapitel C.1 - C.16 fallen.



14. Weitere Informationen (C.19)

Die Aspekte,  die  nicht  direkt  mit  der  Projektdurchführung  verbunden  sind,  die  jedoch  einen
Mehrwert  für  das  Projekt  darstellen,  sind  beispiels weise  die  politische  Unterstützung  der
Organisationen der Sozialpartner bzw. der Vertreter der Organe für Unterrichtung und Anhörung.
Dieses  Interesse  wird  in  Form  eines  offiziellen  Unterstützungsschreibens  oder  einer
Absichtserklärung  bekundet.  Die  Organisation  oder  P ersonengruppe,  die  diese  politische
Unterstützung anbietet, sind keine Partner und könn te folglich überhaupt nicht an dem Projekt
beteiligt werden. In dem Dokument wird jedoch ein starkes Interesse daran bekundet, dass der
Antragsteller der Projektleiter ist. Das sollte ausführlich in dem Programm und ggf. auch in der
Rubrik C.19 des Formulars SWIM-SAGA angeführt werde n. 



D) Finanzplan 

Jegliches  im  Rahmen  der  Aufforderung  zur  Einreichung  von  Vorschlägen 04.03.03.03.
eingereichte  Projekt  muss mit  einem Finanzplan ausgestattet  sein.  Dieser  Finanzplan  ist  eine
Schätzung des Wertes bzw. der Kosten des Projekts; er stellt immer zum einen die Ausgaben �
die  mit  dem Projekt  anfallenden  Kosten  �  und zum an deren  die Einnahmen,  d.h.  die  in  das
Projekt  zur  Deckung  der  Ausgaben  investierten  Ressourcen,  dar.  Der  Finanzplan  muss
ausgewogen sein: er darf weder negativ noch positiv sein (da die mittels dieser Haushaltslinie
finanzierten Projekte keinem gewinnbringenden Zweck dienen).

Die Berechnung des Haushalts stellt einen nicht zu verachtenden Arbeitsaufwand dar. Zunächst
einmal steht er im engen Zusammenhang mit der Beschreibung, weshalb wir stets empfehlen,
beide Dokumente parallel  zu lesen.  Je ausgefeilter  und ausführlicher die Beschreibung,  desto
einfacher wird die Berechnung der Ausgaben und die Rechtfertigung der Kosten. Aus diesem
Grunde erfolgt die Aufstellung des Finanzplans im Allgemeinen im Anschluss an die Verfassung
der  Beschreibung.  In  der  Tat  kann  man  erst  dann  einen  realistischen  Finanzplan  erstellen,
nachdem man eine genaue Vorstellung der umzusetzenden Maßnahmen hat. Deshalb wird stark
davon  abgeraten,  den  Finanzplan  von  Personen  aufstellen  zu  lassen,  die  die  ausführliche
Beschreibung noch nie gesehen haben.  

Je nach Projektgröße erweist  sich die Berechnung ei nes allgemeinen Finanzplans mitunter als
schwierig.  Dennoch ist der Haushalt trotz dieser Schwierigkeiten insofern wichtig,  als dass er
eine Vorstellung der Realistik und des Ausmaßes des  Projekts vermittelt. Ohne Haushalt ist es
unmöglich, die Machbarkeit eines Projekts zu evalui eren. Gelingt es Ihnen nicht, die Kosten Ihres
Projekts  zu  ermitteln,  so  werden  Sie  auch  die  erforderlichen  finanziellen  Ressourcen  nicht
berechnen können. So einfach ist das.

Neben  diesem  Gesamthaushalt  müssen  Sie  auch  einen  ausführlichen  Finanzplan  für  die
einzelnen  Maßnahmen,  d. h.  zumindest  für  die  wichti gsten  ausarbeiten  (z.B.  unter
Berücksichtigung der  verschiedenen Zusammenkünfte,  der  einzelnen erforderlichen Fachleute,
der zu veröffentlichenden Produkte usw.). und dies aus zweierlei wesentlichen Gründen:

− Die  anfallenden  Beträge  sind  oft  so  hoch  (beispiels weise  im  Falle  eines  internationalen
Seminars), dass sie einer besonderen Buchhaltung und Finanzierung bedürfen.

− Das Haushaltsformular der Kommission gilt als Referenzmodell mit einer straffen Struktur,
das  jedoch  nicht  für  jedes  Projekt  geeignet  ist.  Es  ist  also  erforderlich,  die  Ausgaben
ausführlich in einem separaten Finanzplan aufzuschl üsseln.

In  vorliegendem  Kapitel  des  Vademekums  erhalten  Sie  alle  wesentlichen  Informationen  als
Ergänzung  zum  offiziellen  Haushaltsformular.  Ein  gu ter  Teil  dieser  Informationen  wird  in
Anhang I der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 2008 gefordert. Darüber hinaus ist
direkt  auf  Informationen  zu  verweisen,  die  Sie  ggf.  auch  in  Ihren  ausführlichen  Finanzplan
übernehmen können.

1. Grundsätze eines Finanzplans 



In dem offiziellen Haushaltsformular sind alle Positionen angeführt, für die Sie die finanzielle
Unterstützung der Kommission beantragen möchten. Be vor wir beschreiben, wie Ihr Finanzplan
auszuarbeiten ist, sei noch einmal an folgende neun Grundsätze erinnert:

→ Legen Sie einen ausgewogenen Finanzplan vor. Ihre Ausgaben müssen genau mit den
Einnahmen übereinstimmen.

→ Legen  Sie einen realistischen Finanzplan vor.  Im Allgemeinen gibt  es innerhalb Ihrer
Organisation  oder  Ihres  Unternehmens  Mitarbeiter,  die  mit  den  Dienstleistungstarifen
vertraut  sind, und wenn Ihnen diese nicht bekannt sind, dann bitten Sie professionelle
Anbieter  um  Unterbreitung  eines  Kostenvoranschlags!  Nicht  handfeste  Schätzungen
lassen  auf  mangelnde  Seriosität  bzw.  mangelnde  Kenn tnisse  schließen.  Überzogene
Schätzwerte  weisen im Allgemeinen  auf die  Möglichke it  einer  schlechten  Verwaltung
hin.  Seien  Sie  sich  ferner  immer  der  Tatsache  bewusst,  dass  wenn  die  tatsächlich
förderfähigen  Ausgaben  unter  den  Schätzungen  liegen ,  der  Beitrag  der  Europäischen
Kommission entsprechend gekürzt wird. Liegen die Ko sten jedoch über den Schätzungen,
so kann der Beitrag nicht erhöht werden.

→ Stellen Sie eine Verbindung zwischen den Projektmaß nahmen und dem Finanzplan her.
Finanzierungen im Rahmen dieser Haushaltslinie dienen ausschließlich der Finanzierung
spezifischer  Maßnahmen,  d. h.  dass  die  Betriebskost en  der  Organisation  nicht  als
förderfähige Ausgaben gelten.

→ Wenn Sie mehrere gemeinschaftliche Projekte gleichzeitig verwalten, dann kontrollieren
Sie  die  durch  die  Finanzierungen  abgedeckten  Kosten,  denn  eine  gemeinschaftliche
Doppelfinanzierung für gleiche Ausgabenposten ist n icht zulässig.

→ Ihr Finanzplan ist in � (Euro) aufzustellen. Falls Ihre Organisation in einem Land ansässig
ist,  dass  nicht  zur  Euro-Zone  gehört,  so  haftet  sie  uneingeschränkt  für  das  Risiko
eventueller Wechselkursverluste.

→ Organisieren  Sie  Ihre  Maßnahmen  gemäß  drei  zeitlich  ausgerichteten  Phasen
(Vorbereitung, Hauptmaßnahme, Folgemaßnahmen). Somi t können Sie die Kosten nach
dem gleichen Schema aufschlüsseln.

→ In  dem  Finanzplan  werden  die  während  der  Vertragsda uer  entstehenden  Kosten
berücksichtigt,  d. h.  die  während  der  Vorbereitung  des  Finanzierungsantrags
eingegangenen Kosten werden nicht von der Kommission getragen.

→ Lassen  Sie  die  Haushaltsaufstellung  und  die  Beschreibung  von  einem oder  mehreren
Kollegen durchlesen: Es kann immer etwas vergessen bzw. eine Nichtübereinstimmung
zwischen den Ausgaben und den Maßnahmen übersehen w erden. 

→ Und vergessen Sie nicht, dass das Ziel nicht die Erwirtschaftung von Geldern, sondern die
Umsetzung der Projektziele ist!

2. Das Formular zum Finanzplan

Ab 2007 veränderte die Kommission das Formular zum Finanzplan. In den vorherigen Jahren



war des Finanzplan ein separates Excel-Dokument, was nicht mehr existiert6. Der Finanzplan ist
nun Bestandteil des SWIM-SAGA Online-Formulars. Der Finazplan ist in drei Teile gegliedert:

A) Förderfähige direkte Kosten

� Position 1 � Personalkosten

� Position 2 � Reise- und Aufenthaltskosten

� Position 3 � Kosten für Dienstleistungen

� Position 4 � Verwaltungskosten

B) Förderfähig indirekte Kosten

� Position 5 - Gemeinkosten

C) Einkommen

3. Ausgaben � Förderfähige Kosten

Die  förderfähigen  direkten  und  indirekten  Kosten  bi lden  die  Ausgaben  ihres  Projekt  ab.
�Förderfähige direkte Kosten� entsprechen folgenden  allgemeinen Kriterien:

• Kosten sind nur dann förderfähig, wenn sie im Zusam menhang mit Personen (entweder
als  Projektpartner  oder  als  Teilnehmern)  anfallen,  die  aus  den  EU Ländern  oder  den
Kandidatenstaaten (Türkei, Mazedonien und Kroatien)  kommen. Die Kosten für Vertreter
aus außereuropäischen Ländern (wie Norwegen) sind n icht förderfähig. Diesbezüglich gilt
es, an den erneuten Vermerk der Kommission zu erinnern,  in dem es wie folgt lautet:
�Personen  aus  Drittländern  dürfen  an  den  im  Rahmen  dieses  Haushaltspostens
finanzierten Maßnahmen teilnehmen, wobei die Erstat tung ihrer Fahrt-, Übernachtungs-,
Aufenthalts-  bzw.  Personalkosten  nicht  möglich  ist.  Diese  Kosten  dürfen  nicht  als
Eigenleistung des Antragstellers berücksichtigt wer den.�

• Sie stehen im Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand. 

• Sie sind für  die  Umsetzung der  Maßnahme,  die  Gegens tand  der  Vereinbarung bildet,
erforderlich.

• Sie sind angemessen,  gerechtfertigt  und erfüllen di e Grundsätze der  ordnungsgemäßen
Finanzierung, insbesondere im wirtschaftlichen Sinne sowie in Bezug auf das Kosten-
Nutzen-Verhältnis.

• Sie werden während der Dauer der Maßnahme verwaltet .

• Sie  sind  dem Partner  tatsächlich  entstanden,  wurden  in  der  Buchhaltung  gemäß  den
geltenden  buchhalterischen  Vorschriften  erfasst  und  gemäß  den  geltenden
steuerrechtlichen und sozialen Vorschriften angegeben.

• Sie sind identifizierbar und kontrollierbar.

6 Die beiden Tabellen mit den Angaben zu Unternehmen und Personen wurden aus dem Formular rausgenommen.
Nichtsdestotrotz müssen in der detaillierten Projek tbeschreibung die Unternehmen und die Personen, die am
Projekt teilnehmen, aufgeführt werden. 



In  anderen  Aufforderungen  zur  Einreichung  von  Vorschlägen  als  denen  im  Rahmen  von
Haushaltslinie 04.03.03.03. ist Folgendes zu lesen:  �Direkt zuschussfähige Kosten sind Kosten,
die  direkt  durch  das  Projekt  entstehen  und  für  dess en  Durchführung  unabdingbar  sind  und
folglich Gegenstand der Direktverrechnung bilden kö nnen� . Es handelt sich also um Kosten, die
entsprechend  abgeschrieben  und  in  Abhängigkeit  der  in  der  Projektbeschreibung  erörterten
Maßnahmen  ermittelt  werden  können.  Gemäß  der  Kommis sion  sind  vor  allem  folgende
Direktkosten förderfähig: Personalkosten, Reise- un d Aufenthaltskosten, Kosten für verschiedene
Dienstleistungen und Verwaltungskosten.

Zur Förderung des Verständnisses aller Positionen w erden die Haushaltskapitel im Rahmen von
Haushaltslinie 04.03.03.03. einzeln beschrieben.

3.1. Personalkosten 

Es gilt  die Einheitskosten der Bruttogehälter der F estangestellten und Zeitarbeiter pro Tag zu
ermitteln (die das Nettogehalt,  die Sozialabgaben und alle sonstigen gehaltsbezogenen Kosten
umfassen), die bei der Umsetzung des Projekts zum Tragen kommen. Bei diesen Mitarbeitern
muss  es  sich  um  Arbeitnehmer  im  Rahmen  eines  Beschä ftigungsvertrages  mit  der  Antrag
stellenden  Organisation  oder  mit  einem der  Partner  handeln.  Die  Kommission  möchte  eine
genaue Vorstellung von den an dem Projekt beteiligten Personen haben, d.h. es gilt immer den
Namen, die Funktion und den Beschäftigungsstatus al l dieser im Arbeitsprogramm und/oder im
ausführlichen  Finanzplan  genannten  Personen  zu  über prüfen.  Am  Ende  des  Projekts,  zum
Zeitpunkt  der  Übergabe  des  abschließenden  Tätigkeit s-  und  Finanzberichts,  müssen  die
Begünstigten der Finanzhilfen und ihre Partner in d er Lage sein, diese Personalkosten mittels
Belegen nachzuweisen (so ist insbesondere eine Tabelle mit den Stunden/Tagen und Monaten zu
erstellen, die im Rahmen des entsprechenden Projekts aufgebracht wurden, einschließlich einer
Kopie der jeweils anteilsmäßigen monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnungen). 

Die  Vergütung  ist  in  Abhängigkeit  der  Personenzahl,  der  Anzahl  Tage  (ausschließlich
Arbeitstage, die zur Umsetzung des Projekts genutzt wurden) und des Tagessatzes zu berechnen.
Die Ermittlung der Personalkosten hat auf maximal 220 Arbeitstagen pro Jahr zu beruhen (bzw.
20 Arbeitstagen pro Monat, insofern diese Zahl kleiner ist als die erste). Die Vergütung darf nicht
über den Vergütungen und sonstigen normalerweise vo n dem Bewerber überwiesenen Beträgen
liegen,  ebenso  wenig  wie  über  den  allgemein  für  der artige  Dienstleistungen  marktgängigen
Vergütungen. 

Schauen wir uns nun einmal an,  wie die  Personalkosten konkret  berechnet werden.  Zunächst
einmal gilt es, zwischen den einzelnen Funktionen der an der Umsetzung des Projekts beteiligten
Mitarbeiter zu unterscheiden. In dem Haushaltsformular sind fünf verschiedene Unterpositionen
vorgesehen: die Projektleitung, die Projektverwaltung, das Sekretariat, die Buchhaltung und die
sonstiges Personal. Letztere Position bezieht sich insbesondere auf interne Sachverständige, d.h.
angestellte  Fachkräfte  des  Antragstellers  oder  der  Partner.  Es  ist  äußerst  wichtig,  die  unter
Position 3 � �Kosten für Dienstleistungen� geführte n externen Sachverständigen  nicht  mit den
internen Sachverständigen zu verwechseln. 



Beispiel Nr. 1
Projektteam mit folgender Zusammensetzung: 
• 1 Projektbetreiber/in

Konföderaler Sekretär der Antrag stellenden Gewerks chaft X, belgischer Arbeitsvertrag, Bruttojahresgehalt:
� 60.000, arbeitet 14 Tage an dem Projekt

• 1 Projektleiter/in
Arbeitnehmer/in  der  Antrag  stellenden  Gewerkschaft  X,  belgischer  Arbeitsvertrag,  Bruttojahresgehalt:
� 45.000, arbeitet 30 Tage an dem Projekt

• 1 Sekretär/in
Arbeitnehmer/in  der  Antrag  stellenden  Gewerkschaft  X,  belgischer  Arbeitsvertrag,  Bruttojahresgehalt:
� 25.000, arbeitet 25 Tage an dem Projekt

• 1 Buchhalter/in
Arbeitnehmer/in  der  Antrag  stellenden  Gewerkschaft  X,  belgischer  Arbeitsvertrag,  Bruttojahresgehalt:
� 30.000, arbeitet 5 Tage an dem Projekt

• 3 Sachverständige
1  Arbeitnehmer/in  der  Antrag  stellenden  Gewerkschaft  X,  belgischer  Arbeitsvertrag,  Bruttojahresgehalt:
� 32.000, arbeitet 10 Tage an dem Projekt
1  Arbeitnehmer/in  der  Partnergewerkschaft  Y,  ungarischer  Arbeitsvertrag,  Bruttojahresgehalt:  � 18.000,
arbeitet 10 Tage an dem Projekt
1  Arbeitnehmer/in  der  Partnergewerkschaft  Z,  schwedischer  Arbeitsvertrag,  Bruttojahresgehalt:  � 70.000 ,
arbeitet 10 Tage an dem Projekt
� Durchschnittlicher Tagessatz pro Sachverständige(r)  (32.000 + 18.000 + 70.000)/220/3= � 181,81

Tabelle Nr. 1



Die Ermittlung der Anzahl und Tage der einzelnen Funktionen erfolgt  auf der Grundlage der
Projektbeschreibung.  Im  Allgemeinen  ist  in  den  im Rahmen der  vorliegenden  Haushaltslinie
eingereichten  Projekten  ein  Verwaltungsteam  bestehend  aus  einem  1 Projektbetreiber/in,
1 Projektleiter/in,  1  Sekretär/in,  1  Buchhalter/in  vorgesehen.  Es  besteht  die  Möglichkeit,  die
Anzahl der  Projektleiter/innen und Sekretär/innen b ei  Projekten aufzustocken, an denen viele
Partner aktiv beteiligt und bei denen zahlreiche Maßnahmen umzusetzen sind. Die Anzahl der
internen Sachverständigen schwankt je  nach Projektz ielen und Umfang der durchzuführenden
Maßnahmen. Falls mehrere Personen die gleiche Funkt ion ausüben, muss der Antragsteller auf
der  Grundlage  der  Ist-Gehälter  und  der  Anzahl  der  v on  diesen  Personen  für  das  Projekt
aufgebrachten Tage die Durchschnittskosten ermitteln. 

Im Allgemeinen gilt folgende Behauptung:

• die Arbeitstage des Projektleiters sind im Allgemeinen höher als die des Projektbetreibers.

• die Arbeitstage des Sekretariats entsprechend annäh ernd denen des Projektleiters.

• man sollte bei den Arbeitstagen der Buchhaltung (3 bis 10 Tage) nicht übertreiben, da sich
die  Aufgaben  dieser  Personen  auf  Erstattungen  und  das  Verfassen  des  abschließenden
Finanzberichts beschränkt.



Denken Sie stets an die Grundregel, dass die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen
nicht  auf  die  Finanzierung  der  Betriebskosten  von  Organisationen  ausgerichtet  ist,  und  die
Kommission eine zu hoch angesetzte Anzahl Arbeitstage immer kürzt, wenn sie nicht sogar das
gesamte Projekt ablehnt. 

3.2. Kosten für Reise- und Unterkunft: Position 2 � Reise- und Aufenthaltskosten

3.2.1 Fahrtkosten

Die Fahrtkosten decken zum einen die Personalaufgaben im Rahmen der Umsetzung des Projekts
ab  (Fahrtkosten  zu  Sitzungen,  Zusammenkünften,  Gesp rächen  usw.)  und  zum  anderen  die
Fahrtkosten  der  Teilnehmer  zu den einzelnen vorgesehenen Zusammenkünften.  Diese Kosten
müssen entsprechend mit der Projektbeschreibung im Einklang stehen, aus der die Anzahl und
die  Art  der  zu  organisierenden  Reisen/Aufgaben  hervorgehen  müssen.  Die  Reise-  und
Aufenthaltskosten für die Dolmetscher werden jedoch  nur dann durch die Finanzhilfe abgedeckt,
wenn aus dem Antrag genau hervorgeht, warum es nicht möglich ist, Dolmetschdienste vor Ort in
Anspruch zu nehmen.

Die Fahrtkosten werden auf der Grundlage des Transportmittels und des Herkunftslands sowie
des  Ziellands  ermittelt.  Reisen  sind  auf  dem  direktesten  und  wirtschaftlichsten  Reiseweg
anzutreten. Was die Transportmittel anbelangt, so besteht die Wahl zwischen: 

- dem  Zug  :  die  Berechnung  der  Einheitskosten  pro  Reise  erfolgt  auf  der  Grundlage  des
Zugfahrscheins erster Klasse.

- dem Flugzeug  :  ausschließlich für Dienstreisen mit einer einfach en Entfernung von mehr als
400 km (es sei denn, für kürzere Reiseziele gibt es  keine Zugverbindung) oder aber im Falle
einer Meerüberquerung. Flugtickets müssen immer in der Economy Class gebucht werden.

- dem Pkw  :  Erstattung auf der Grundlage des Preises für ein Zugticket erster Klasse für die
gleiche Strecke oder aber einer Kilometerpauschale in Höhe von � 0,25.

- dem Schiff  : dies gilt häufig für Dienstreisen zwischen Schwed en und Finnland.

Beispiel Nr. 2 

• 1 vorbereitende Sitzung in Brüssel mit 5 Personen, davon 3 Teilnehmer,  die mit dem Flugzeug (1 Ungar, 1
Deutscher, 1 Spanier) und zwei, die mit dem Zug reisen (2 Belgier)

o Durchschnittspreis Flugticket: � 400,-

o Durchschnittspreis Zugticket: � 20,-

� Durchschnittskosten pro Reise (Vorbereitungsphase): (� 400 ,- x 3) + (� 20,- x 2): 5 =� 248,-

• 1 Konferenz in Berlin mit 53 Personen (insg.) davon 50 die reisen: 48 Teilnehmer, die mit dem Flugzeug (10
Belgier, 5 Ungarn, 5 Deutsche, 5 Schweden, 5 Spanier, 4 Briten, 4 Italiener, 4 Türken, 3 Griechen, 3 L itauer)
und 2, die mit dem Zug reisen (Belgier); 3 befinden sich bereits in Berlin.

o Durchschnittspreis Flugticket: � 350,-

o Durchschnittspreis Zugticket: � 20,-



�  Durchschnittskosten pro Reise (Durchführungsphase): (€ 350,- x 48) + (€ 20,- x 2): 50= € 336,80

· 1 nachbereitende Sitzung in Brüssel mit 6 Personen, davon 4 Teilnehmer, die mit dem Flugzeug (2 Ungarn, 1
Deutscher, 1 Spanier) und zwei, die mit dem Zug reisen

o Durchschnittspreis Flugticket: € 400,-

o Durchschnittspreis Zugticket: € 20,-

�  Durchschnittskosten pro Reise (Folgemaßnahmen): (€ 400,- x 4) + (€ 20,- x 2): 6 = € 273,33

Tabelle Nr. 2

Auch wenn die Tarife  für die Reisekosten mit dem Zug oder Schiff  normalerweise über die
Internetseiten  der  jeweiligen  Eisenbahngesellschaften  ermittelt  werden  können,  gilt  für  die
Einheitskosten  für  Flugzeugtickets,  dass  sich  der  Antragsteller  im  Hinblick  auf  einen
Kostenvoranschlag an ein Reisebüro wendet. Ferner wird empfohlen, dem Finanzhilfeantrag als
ergänzende Information eine Kopie dieses Angebots beizufügen.

Außerdem  ist  es  wichtig,  die  Reisekosten  nicht  mit  den  Fahrtkosten  für  öffentliche
Verkehrsmittel vor Ort zu verwechseln (Taxi, Bus, Straßenbahn, U-Bahn usw.). Diese Kosten
sind sind Teil der „Aufenthaltskosten“ (s. u.).

3.2.2. Aufenthaltskosten

In dem Finanzplan ist ebenfalls die Erstattung der Aufenthaltskosten der Reisenden vorgesehen.


